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Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung und Bericht 
des Innenausschusses (4. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksache 13/1550 - 

Entwurf eines Gesetzes über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit 
des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 
(Bundeskriminalamtgesetz - BKAG) 

A. Problem 

In seiner Entscheidung vom 15. Dezember 1983 zum Volkszäh-
lungsgesetz hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 65, 
S. 1 ff.) aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Artikels 2 
Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1. Abs. 1 des Grundgesetzes das 
Recht des einzelnen abgeleitet, grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe und Verwendung der auf seine Person bezogenen Da-
ten zu bestimmen. Der vorliegende Gesetzentwurf ist im wesent-
lichen erarbeitet worden, um vor diesem Hintergrund klare, be-
reichsspezifische Rechtsgrundlagen für die polizeiliche Informa-
tionsverarbeitung zu schaffen. Darüber hinaus erweitert der Ent-
wurf in geringem Maße die Befugnisse des Bundeskriminalamtes 
um Aufgaben, die dieses bisher bereits im Wege der Auftragszu

-

ständigkeit wahrgenommen hat. 

B. Lösung 

Wegen der Vielzahl der Änderungen erfolgt eine Neufassung des 
Gesetzes. Durch die Gliederung in Abschnitte nach Aufgaben, 
Befugnissen und gemeinsamen Bestimmungen wird mehr Trans-
parenz und Normenklarheit erreicht als durch eine bloße Einfü-
gung der erforderlichen Befugnisnormen in das geltende Gesetz. 

Der Gesetzentwurf enthält differenzie rte Regelungen für die viel-
fältigen Aufgaben des Bundeskriminalamtes als Zentralstelle für 
die Verbrechensbekämpfung, als Strafverfolgungsbehörde sowie 
in den Bereichen Personen- und Zeugenschutz. 
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- Die Informationsverarbeitung beim Bundeskriminalamt als Po-
lizeibehörde des Bundes und Zentralstelle von Bund und Län-
dern für die Kriminalpolizei wird in Umsetzung der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt. So entsteht erstmals ein verbindlicher 
Rechtsrahmen für diesen wich tigen Bereich. 

- Die originären Strafverfolgungszuständigkeiten des Bundeskri-
minalamtes werden in begrenztem Umfang bei bestimmten, in-
ternational organisierten Straftaten und Auslandstaten erwei-
tert. Damit sollen vor allem in Fällen, in denen noch keine Län-
derzuständigkeit besteht, Zuständigkeitskonflikte und daraus 
resultierende Defizite bei der Strafverfolgung vermieden wer-
den. Ansonsten bleibt es bei den bisherigen Strafverfolgungs-
kompetenzen des Bundeskriminalamtes. Ferner kann es auch 
weiterhin aufgrund von Aufträgen der zuständigen Landesbe-
hörden, des Bundesministers des Innern oder des Generalbun-
desanwalts tätig werden. 

- Dem Bundeskriminalamt wird die Möglichkeit eingeräumt, 
technische Mittel zur Eigensicherung seiner Bediensteten ein-
zusetzen, wenn diese im Rahmen der Befugnisse des Bundes-
kriminalamtes aus Gründen der Strafverfolgung tätig werden. 
Damit wird den besonderen Gefahren, denen insbesondere Ver-
deckte Ermittler im Rahmen von Ermittlungsverfahren gegen 
die organisierte Kriminalität ausgesetzt sind, begegnet. Die 
überwiegende Mehrzahl der Polizeigesetze der L ander sieht 
diese Möglichkeit ebenfa lls vor. 

- Dem Bundeskriminalamt wird für die Fälle, in denen es als 
Strafverfolgungsbehörde tätig wird, die Zeugenschutzaufgabe 
übertragen. Das Bundeskriminalamt erhält so für diese zuneh-
mend wichtige Aufgabe, die es bisher aufgrund von Richtlinien 
wahrgenommen hat, eine gesetzliche Grundlage. Bei der 
Durchführung von Zeugenschutzmaßnahmen kann das Bun-
deskriminalamt auch arbeitsteilig mit den Landeskriminaläm-
tern vorgehen. 

Um den Erfordernissen nach effektiver Zusammenarbeit mit aus-
ländischen Polizeibehörden und schnellen Reaktionsmöglichkei

-

ten im zusammenwachsenden Europa gerecht zu werden, werden 
auch die Kompetenzen der Länder zu internationalen Kontakten 
erweitert. Den Ländern wird die Möglichkeit eröffnet, selbständig 
die Polizeien der Nachbarstaaten und der Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union zu konsultieren, wenn Gefahr im Verzug ist 
oder es sich um Fälle von regionaler Bedeutung im Grenzgebiet 
handelt. 

Im Einvernehmen mit dem Bundeskriminalamt können bei ab

-

grenzbaren Fallgestaltungen im Rahmen regionaler Schwer-
punktmaßnahmen die Länder auch mit sonstigen Staaten unmit-
telbar in Kontakt treten. 

Darüber hinaus können aufgrund von Einzelvereinbarungen wei-
tere Dezentralisierungen erfolgen. 

Aufgrund der Ausschußberatungen im Deutschen Bundestag 
wurde der Gesetzentwurf durch einen neuen Artikel 5 ergänzt. 
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Damit soll das Amt des Präsidenten des Bundeskriminalamtes in 
§ 36 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes aufgenommen werden, 
wodurch der Präsident jederzeit in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt werden kann. 

Außerdem werden durch einen neuen Artikel 6 die beamten-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, die aufgrund der Neuor-
ganisation im Jahre 1994 vorgesehenen und bereits im Amt be-
findlichen drei Hauptabteilungsleiter im Bundeskriminalamt nach 
der Besoldungsgruppe B 4 zu besolden. 

Mehrheit im Ausschuß 

C. Alternativen 
Keine 

D. Kosten 
Ländern und Gemeinden entstehen durch das Gesetz keine 
Mehrausgaben. Für den Bund können wegen der Haftungsrege-
lung für rechtswidriges Verhalten in noch nicht näher zu spezifi-
zierendem Umfang Mehrkosten anfallen. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf auf Drucksache 13/1550 in der aus anliegen-
der Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 

Bonn, den 13. März 1997 

Der Innenausschuß 

Dr. Willfried Penner 

Vorsitzender 

Dietmar Schlee 

Berichterstatter 

Manfred Such 

Berichterstatter 

Günter Graf (Friesoythe) 

Berichterstatter 

Dr. Max Stadler 

Berichterstatter 

Ulla Jelpke 

Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit 
des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 
(Bundeskriminalamtgesetz - BKAG) 
- Drucksache 13/1550 - 
mit den Beschlüssen des Innenausschusses (4. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes 
über das Bundeskriminalamt und die 

Zusammenarbeit des Bundes und der Länder 
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 

(Bundeskriminalamtgesetz - BKAG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen. 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 
Gesetz über das Bundeskriminalamt und 

die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder 
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 

(Bundeskriminalamtgesetz - BKAG) 

ABSCHNITT 1 

Zentrale Einrichtungen zur Zusammenarbeit 
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten, 

Aufgaben des Bundeskriminalamtes 

§ 1 Zentrale Einrichtungen zur Zusammenarbeit in 
kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 

§ 2 Zentralstelle 

§ 3 Internationale Zusammenarbeit 

§ 4 Strafverfolgung 

§ 5 Schutz von Mitgliedern der Verfassungsorgane 

§ 6 Zeugenschutz 

ABSCHNITT 2 

Befugnisse des Bundeskriminalamtes 

UNTERABSCHNITT 1 

Zentralstelle 

§ 7 Führung kriminalpolizeilicher personenbezoge

-

ner Sammlungen der Zentralstelle 

§ 8 Dateien der Zentralstelle 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes 
über das Bundeskriminalamt und die 

Zusammenarbeit des Bundes und der Länder 
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 

(Bundeskriminalamtgesetz - BKAG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen. 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 
unverändert 
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Entwurf 

§ 9 Sonstige Dateien der Zentralstelle 

§ 10 Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich 

§ 11 Polizeiliches Informationssystem 

§ 12 Datenschutzrechtliche Verantwortung im poli-
zeilichen Informationssystem 

§ 13 Unterrichtung der Zentralstelle 

UNTERABSCHNITT 2 

Internationale Zusammenarbeit 

§ 14 Befugnisse bei der Zusammenarbeit im interna-
tionalen Bereich 

§ 15 Ausschreibungsbefugnisse bei der Zusammen-
arbeit im internationalen Bereich 

UNTERABSCHNITT 3 

Strafverfolgung und Datenspeicherung 
für Zwecke künftiger Strafverfahren 

§ 16 Einsatz technischer Mittel zur Eigensicherung 

§ 17 Unterstützung der Polizeibehörden der Länder 
bei der Strafverfolgung 

§ 18 Koordinierung bei der Strafverfolgung 

§ 19 Amtshandlungen, Unterstützungspflichten der 
Länder 

§ 20 Datenspeicherung für Zwecke künftiger Straf-
verfahren 

UNTERABSCHNITT 4 

Schutz von Mitgliedern der Verfassungsorgane 

§ 21 Allgemeine Befugnisse 

§ 22 Erhebung von personenbezogenen Daten 

§ 23 Besondere Mittel der Datenerhebung 

§ 24 Datenübermittlung an das Bundeskriminalamt 

§ 25 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten 

UNTERABSCHNITT 5 

Zeugenschutz 

§ 26 Befugnisse 

ABSCHNITT 3 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 27 Übermittlungsverbote 

§ 28 Abgleich personenbezogener Daten mit Da-
teien 

§ 29 Verarbeitung und Nutzung für die wissen-
schaftliche Forschung 

§ 30 Weitere Verwendung von Daten 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 
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Entwurf 

§ 31 Benachrichtigung über die Speicherung perso-
nenbezogener Daten von Kindern 

§ 32 Berichtigung, Löschung und Sperrung von per-
sonenbezogenen Daten in Dateien 

§ 33 Berichtigung, Sperrung und Vernichtung per-
sonenbezogener Daten in Akten 

§ 34 Errichtungsanordnung 

§ 35 Ergänzende Regelungen 

§ 36 Erlaß von Verwaltungsvorschriften 

§ 37 Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes 

§ 38 Einschränkung von Grundrechten 

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes 

über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

Artikel 3 
Änderung des Bundesgrenzschutzgesetzes 

Artikel 4 
Änderung des Sorgerechtsübereinkommens- 

Ausführungsgesetzes 

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Artikel 2 
unverändert 

Artikel 3 
unverändert 

Artikel 4 
unverändert 

Artikel 5 
Änderung des Bundesbeamtengesetzes 

Artikel 6 
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Artikel 7 
unverändert 
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Entwurf 

Artikel 1 
Gesetz über das Bundeskriminalamt und 

die Zusammenarbeit des Bundes und der Lä nder 
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 

(Bundeskriminalamtgesetz - BKAG) 

ABSCHNITT 1 
Zentrale Einrichtungen zur Zusammenarbeit 
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten, 

Aufgaben des Bundeskriminalamtes 

§ 1 

Zentrale Einrichtungen zur Zusammenarbeit 
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 

(1) Der Bund unterhält ein Bundeskriminalamt zur 
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kri-
minalpolizeilichen Angelegenheiten. 

(2) Die Länder unterhalten für ihr Gebiet zentrale 
Dienststellen der Kriminalpolizei (Landeskriminal-
ämter) zur Sicherung der Zusammenarbeit des Bun-
des und der Länder. Mehrere Länder können ein ge-
meinsames Landeskriminalamt unterhalten. 

(3) Die Verhütung und die Verfolgung von Straf-
taten bleiben Sache der Länder, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. 

§2 
Zentralstelle 

(1) Das Bundeskriminalamt unterstützt als Zentral-
stelle für das polizeiliche Auskunfts- und Nachrich-
tenwesen und für die Kriminalpolizei die Polizeien 
des Bundes und der Länder bei der Verhütung und· 
Verfolgung von Straftaten mit länderübergreifender, 
internationaler oder erheblicher Bedeutung. 

(2) Das Bundeskriminalamt hat zur Wahrnehmung 
dieser Aufgabe 

1. alle hierfür erforderlichen Informationen zu sam-
meln und auszuwerten, 

2. die Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der 
Länderunverzüglich über die sie betreffenden In-
formationen und die in Erfahrung gebrachten Zu-
sammenhänge von Straftaten zu unterrichten. 

(3) Das Bundeskriminalamt unterhält als Zentral-
stelle ein polizeiliches Informationssystem nach Maß-
gabe dieses Gesetzes. 

(4) Das Bundeskriminalamt unterhält als Zentral-
stelle zur Unterstützung der Polizeien des Bundes 
und der Länder bei der Verhütung und Verfolgung 
von Straftaten und zur Abwehr erheblicher Gefahren 

1. zentrale erkennungsdienstliche Einrichtungen und· 
Sammlungen sowie 

2. zentrale Einrichtungen für die Fahndung nach Per-
sonen und Sachen. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Artikel 1 
Gesetz über das Bundeskriminalamt und 

die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder 
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 

(Bundeskriminalamtgesetz - BKAG) 

ABSCHNITT 1 

Zentrale Einrichtungen zur Zusammenarbeit 
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten, 

Aufgaben des Bundeskriminalamtes 

§ 1 
Zentrale Einrichtungen zur Zusammenarbeit 
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Die Verfolgung sowie die Verhütung von Straf-
taten und die Aufgaben der sonstigen Gefahrenab-
wehr bleiben Sache der Länder, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. 

§2 

Zentralstelle 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Das Bundeskriminalamt unterhält als Zentral-
stelle zur Unterstützung der Polizeien des Bundes 
und der Länder bei der Verhütung und Verfolgung 
von Straftaten und der Gefahrenabwehr zentrale 
Einrichtungen und Sammlungen, insbesondere 

1. unverändert 

2. unverändert 
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Entwurf 

(5) Das Bundeskriminalamt hat als Zentralstelle fer-
ner zur Unterstützung der Polizeien des Bundes und· 
der Länder bei der Verhütung und Verfolgung von 
Straftaten 

1. die erforderlichen Einrichtungen für alle Bereiche 
kriminaltechnischer Untersuchungen und für kri-
minaltechnische Forschung zu unterhalten und die 
Zusammenarbeit der Polizei auf diesen Gebieten 
zu koordinieren, 

2. kriminalpolizeiliche Analysen und Statistiken ein-
schließlich der Kriminalstatistik zu erstellen und· 
hierfür die Entwicklung der Kriminalität zu beob-
achten, 

3. polizeiliche Methoden und Arbeitsweisen der Kri-
minalitätsbekämpfung zu erforschen und zu ent-
wickeln, 

4. Aus- und Fortbildungsveranstaltungen auf krimi-
nalpolizeilichen Spezialgebieten durchzuführen. 

(6) Das Bundeskriminalamt erstattet erkennungs-
dienstliche und kriminaltechnische Gutachten für 
Strafverfahren auf Anforderungen von Polizeidienst-
stellen, Staatsanwaltschaften und Gerichten. 

§3 

Internationale Zusammenarbeit *) 

(1) Das Bundeskriminalamt ist Nationales Zentral-
büro der Bundesrepublik Deutschland für die Inter-
nationale Kriminalpolizeiliche Organisa tion. 

(2) Der zur Verhütung und Verfolgung von Strafta-
ten erforderliche Dienstverkehr der Polizeien des 
Bundes und der Länder mit Polizei- und Justizbehör-
den sowie sonstigen insoweit zuständigen öffentli-
chen Stellen anderer Staaten ist dem Bundeskrimi-
nalamt vorbehalten. Besondere bundesgesetzliche 
Vorschriften, insbesondere die Vorschriften über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen sowie ab-
weichende Regelungen durch Vereinbarungen des 
Bundesministeriums des Innern mit den zuständi-
gen obersten Landesbehörden und die intrnatio-
nale Zusammenarbeit der Zollbehörden bleiben un-
berührt. 

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für den Dienstverkehr 
der Polizeien der Länder mit den zuständigen Behör-
den der Nachbarstaaten, soweit dieser sich auf die 
Kriminalität von regionaler Bedeutung im Grenzge-
biet bezieht oder soweit Gefahr im Verzug ist. Die 

*) Die parlamentarische Beratung der Absätze 2 und 3 erfolgt 
im Lichte einer noch durchzuführenden Abstimmung zwi-
schen Bund und Ländern. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(5) Das Bundeskriminalamt kann die Länder auf 
Ersuchen bei deren Datenverarbeitung unterstüt-
zen. Die Verarbeitung und Nutzung der Daten er-
folgt nach den Weisungen der Länder und gemäß 
deren Vorschriften über die Datenverarbeitung im 
Auftrag. 

(6)

unverändert 

(7) unverändert 

§3 

Internationale Zusammenarbeit 

(1) unverändert 

(2) Der zur Verhütung oder Verfolgung von Strafta-
ten erforderliche Dienstverkehr der Polizeien des 
Bundes und der Länder mit den Polizei- und Justiz-
behörden sowie sonstigen insoweit zuständigen 
öffentlichen Stellen anderer Staaten obliegt dem 
Bundeskriminalamt. Besondere bundesgesetzliche 
Vorschriften, insbesondere die Vorschriften über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen sowie ab-
weichende Regelungen durch Vereinbarungen des 
Bundesministeriums des Innern mit den zuständigen 
obersten Landesbehörden oder durch Vereinbarun-
gen der zuständigen obersten Landesbehörden mit 
den zuständigen ausländischen Stellen im Rahmen 
der vom Bund abgeschlossenen Abkommen und die 
internationale Zusammenarbeit der Zollbehörden 
bleiben unberührt. 

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für den Dienstverkehr 
der Polizeien der Länder mit den zuständigen Behör-
den der Nachbarstaaten und der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, soweit dieser sich auf Krimina-
lität von regionaler Bedeutung im Grenzgebiet be- 
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Entwurf 

Länder unterrichten das Bundeskriminalamt unver-
züglich über den Dienstverkehr nach Satz 1. 

§4 

Strafverfolgung 

(1) Das Bundeskriminalamt nimmt die polizeilichen 
Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung wahr 

1. in Fällen des international organisierten ungesetz-
lichen Handels mit Waffen, Munition, Sprengstof-
fen oder Betäubungsmitteln und der international 
organisierten Herstellung oder Verbreitung von 
Falschgeld, die eine Sachaufklärung im Ausland 
erfordern, sowie damit im Zusammenhang began-
gener Straftaten einschließlich der international 
organisierten Geldwäsche, 

2. in Fällen von Straftaten, die sich gegen das Leben 
(§§ 211, 212 des Strafgesetzbuches) oder die Frei-
heit (§§ 234, 234a, 239, 239b des Strafgesetzbu-
ches) des Bundespräsidenten, von Mitgliedern der 
Bundesregierung, des Deutschen Bundestages 
und des Bundesverfassungsgerichts oder der Gäste 
der Verfassungsorgane des Bundes aus anderen 
Staaten oder der Leiter und Mitglieder der bei der 
Bundesrepublik Deutschland beglaubigten diplo-
matischen Vertretungen richten, wenn anzuneh-
men ist, daß der Täter aus politischen Motiven ge

-

handelt hat und die Tat bundes- oder außenpoli-
tische Belange berührt, 

3. in den Fällen international organisierter Straftaten 

a) nach § 129 a des Strafgesetzbuches, 

b) nach den §§ 105 und 106 des Strafgesetzbuches 
zum Nachteil des Bundespräsidenten, eines 
Verfassungsorgans des Bundes oder des Mit-
gliedes eines Verfassungsorgans des Bundes 
und damit im Zusammenhang stehender Straf-
taten, 

4. in den Fällen der in § 129a Abs. 1 Nr. 1 und 2 des 
Strafgesetzbuches genannten Straftaten und damit 
im Zusammenhang stehender Straftaten, soweit es 
sich um eine Auslandstat handelt und ein Gerichts-
stand noch nicht feststeht. 

In den Fällen der Nummern 1, 3 und 4 kann die 
Staatsanwaltschaft im Benehmen mit dem Bundes-
kriminalamt die Ermittlungen einer anderen sonst 
zuständigen Polizeibehörde übertragen. Die Wahr-
nehmung der Aufgaben nach Satz 1 Nr. 2 und 3 
Buchstabe b bedarf der Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums des Innern; bei Gefahr im Verzug kann 
das Bundeskriminalamt vor Erteilung der Zustim-
mung tätig werden. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

zieht oder soweit Gefahr im Verzug ist. Die Länder 
unterrichten das Bundeskriminalamt unverzüglich 
über den Dienstverkehr nach Satz 1. Bei abgrenzba-
ren Fallgestaltungen im Rahmen regionaler Schwer-
punktmaßnahmen können die Polizeien der Länder 
im Einvernehmen mit dem Bundeskriminalamt den 
erforderlichen Dienstverkehr mit den zuständigen 
Behörden anderer Staaten führen. 

§4 
Strafverfolgung 

(1) Das Bundeskriminalamt nimmt die polizeilichen 
Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung wahr 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

Die Staatsanwaltschaft kann im Benehmen mit dem 
Bundeskriminalamt die Ermittlungen einer anderen 
sonst zuständigen Polizeibehörde übertragen. Die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 Nr. 2 und 3 
Buchstabe b bedarf der Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums des Innern; bei Gefahr im Verzug kann 
das Bundeskriminalamt vor Erteilung der Zustim-
mung tätig werden. 
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Entwurf 

(2) Das Bundeskriminalamt nimmt darüber hinaus 
die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Straf-
verfolgung wahr, wenn 

1. eine zuständige Landesbehörde darum ersucht 
oder 

2. das Bundesministerium des Innern es nach Unter-
richtung der obersten Landesbehörde aus schwer-
wiegenden Gründen anordnet oder 

3. der Generalbundesanwalt darum ersucht oder 
einen Auftrag erteilt. 

Satz 1 Nr. 1 und 3 gilt entsprechend für die Fahndung 
nach Verurteilten zum Zwecke der Vollstreckung. 

(3) Die für die Strafrechtspflege und die Polizei zu-
ständigen obersten Landesbehörden sind unverzüg-
lich zu benachrichtigen, wenn das Bundeskriminal-
amt polizeiliche Aufgaben auf dem Gebiet der Straf-
verfolgung wahrnimmt; außerdem sind unverzüglich 
zu benachrichtigen die zuständigen Landeskriminal-
ämter, der Generalbundesanwalt in den Fällen, in 
denen er für die Führung der Ermittlungen zuständig 
ist, und in den übrigen Fällen die Generalstaatsan-
wälte, in deren Bezirken ein Gerichtsstand begrün-
det ist. Die Verpflichtung anderer Polizeibehörden 
zur Durchführung der notwendigen unaufschieb-
baren Maßnahmen sowie die Befugnisse der Staats-
anwaltschaft nach § 161 der Strafprozeßordnung 
bleiben unberührt.  

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann das 
Bundeskriminalamt den zuständigen Landeskrimi-
nalämtern (§ 1 Abs. 2) Weisungen für die Zusammen-
arbeit geben. Die oberste Landesbehörde ist unver-
züglich zu benachrichtigen. 

§5 
Schutz von Mitgliedern der Verfassungsorgane 

(1) Unbeschadet der Rechte des Präsidenten des 
Deutschen Bundestages und der Zuständigkeit des 
Bundesgrenzschutzes . und der Polizeien der Länder 
obliegt dem Bundeskriminalamt 

1. der erforderliche Personenschutz für die Mitglieder 
der Verfassungsorgane des Bundes sowie in beson-
ders festzulegenden Fällen der Gäste dieser Ver-
fassungsorgane aus anderen Staaten; 

2. der innere Schutz der Dienst- und der Wohnsitze 
sowie der jewei ligen Aufenthaltsräume des Bun-
despräsidenten, der Mitglieder der Bundesregie-
rung und in besonders festzulegenden Fällen ihrer 
Gäste aus anderen Staaten. 

(2) Sollen Beamte des Bundeskriminalamtes und· 
der Polizei eines Landes in den Fä llen des Absatzes 1 
zugleich eingesetzt werden, so entscheidet darüber 
das Bundesministerium des Innern im Einvernehmen 
mit der obersten Landesbehörde. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(2) Das Bundeskriminalamt nimmt darüber hinaus 
die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Straf-
verfolgung wahr, wenn 

1. unverändert 

2. der Bundesminister des Innern es nach Unterrich-
tung der obersten Landesbehörde aus schwerwie-
genden Gründen anordnet oder 

3. unverändert 

Satz 1 Nr. 1 und 3 gilt entsprechend für die Fahndung 
nach Verurteilten zum Zwecke der Vollstreckung. 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

§5 
unverändert 
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§6 

Zeugenschutz 

(1) In den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und· 
Abs. 2 Satz 1 obliegt dem Bundeskriminalamt der 
Schutz von Personen, deren Aussage zur Erforschung 
der Wahrheit von Bedeutung ist oder war. Gleiches 
gilt für deren Angehörige und sonstige ihnen nahe-
stehende Personen. Das Bundeskriminalamt unter-
richtet die zuständigen Landeskriminalämter unver-
züglich von der Übernahme des Zeugenschutzes. 

(2) In Einzelfällen können Zeugenschutzmaßnah-
men im Einvernehmen zwischen dem Bundeskrimi-
nalamt und einem Landeskriminalamt durch Polizei-
beamte dieses Landes durchgeführt werden. Die Ver-
pflichtung anderer Polizeibehörden, die zur Abwehr 
von Gefahren erforderlichen unaufschiebbaren Maß-
nahmen zu treffen, bleibt unberührt. 

ABSCHNITT 2 

Befugnisse des Bundeskriminalamtes 

UNTERABSCHNITT 1 

Zentralstelle 

§7 

Führung kriminalpolizeilicher personenbezogener 
Sammlungen der Zentralstelle 

(1) Das Bundeskriminalamt kann personenbezoge-
ne Daten speichern, verändern und nutzen, soweit 
dies zur Erfüllung seiner jeweiligen Aufgabe als Zen-
tralstelle erforderlich ist. 

(2) Das Bundeskriminalamt kann, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgabe als Zentralstelle nach § 2 
Abs. 2 Nr. 1 erforderlich ist, Daten zur Ergänzung 
vorhandener Sachverhalte durch Ersuchen um Aus-
künfte oder Anfragen bei den Polizeien des Bundes 
und der Länder erheben. Bei anderen öffentlichen 
und nicht-öffentlichen Stellen, den in § 14 Abs. 1 ge-
nannten Behörden und Stellen anderer Staaten sowie 
bei internationalen Organisationen, die mit der Auf-
gabe der Verhütung und Verfolgung von Straftaten 
befaßt sind, kann das Bundeskriminalamt unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 Daten erheben, wenn 
die Polizeien des Bundes und der Länder über die 
erforderlichen Daten nicht verfügen. In anhängigen 
Strafverfahren steht dem Bundeskriminalamt diese 
Befugnis nur im Einvernehmen mit der zuständigen 
Strafverfolgungsbehörde zu. 

(3) Das Bundeskriminalamt kann in den Fällen, in 
denen bereits Daten zu einer Person gespeichert 
sind, personengebundene Hinweise speichern, so-
weit dies zur Eigensicherung von Beamten erforder-
lich ist. 

(4) Werden Bewertungen in Dateien gespeichert, 
muß feststellbar sein, bei welcher Stelle die Unterla-
gen geführt werden, die der Bewe rtung zugrunde 
liegen. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§6 

unverändert 

ABSCHNITT 2 

Befugnisse des Bundeskriminalamtes 

UNTERABSCHNITT 1 

Zentralstelle 

§7 

Führung kriminalpolizeilicher personenbezogener 
Sammlungen der Zentralstelle 

(1) unverändert 

(2) Das Bundeskriminalamt kann, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgabe als Zentralstelle nach § 2 
Abs. 2 Nr. 1 erforderlich ist, Daten zur Ergänzung 
vorhandener Sachverhalte oder sonst zu Zwecken 
der Auswertung durch Ersuchen um Auskünfte oder 
Anfragen bei den Polizeien des Bundes und der Län-
der erheben. Bei anderen öffentlichen und nicht-
öffentlichen Stellen, den in § 14 Abs. 1 genannten 
Behörden und Stellen anderer Staaten sowie bei 
internationalen Organisationen, die mit der Aufgabe 
der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten befaßt 
sind, kann das Bundeskriminalamt unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 Daten erheben, wenn die Po-
lizeien des Bundes und der Länder über die 
erforderlichen Daten nicht verfügen. In anhängigen 
Strafverfahren steht dem Bundeskriminalamt diese 
Befugnis nur im Einvernehmen mit der zuständigen 
Strafverfolgungsbehörde zu. 

(3) Das Bundeskriminalamt kann in den Fällen, in 
denen in einer Datei bereits Daten zu einer Person 
gespeichert sind, hierzu auch solche personenge-
bundenen Hinweise speichern, die zum Schutz die-
ser Person oder zur Eigensicherung von Beamten er-
forderlich sind. 

(4) unverändert 
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(5) Das Bundeskriminalamt kann die bei der Zen-
tralstelle gespeicherten Daten, soweit erforderlich, 
auch zur Erfüllung seiner Aufgaben nach den §§ 4 
bis 6 nutzen. 

(6) Das Bundesministerium des Innern bestimmt 
mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsver-
ordnung das Nähere über die Art  der Daten, die nach 
den §§ 8 und 9 gespeichert werden dürfen. 

§8 
Dateien der Zentralstelle 

(1) Das Bundeskriminalamt kann zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben nach § 2 Abs. 1 bis 3 

1. die Personendaten von Beschuldigten und, soweit 
erforderlich, andere zur Identifizierung geeignete 
Merkmale, 

2. die kriminalaktenführende Polizeidienststelle und· 
die Kriminalaktennummer, 

3. die Tatzeiten und Tatorte und· 

4. die Tatvorwürfe durch Angabe der gesetzlichen 
Vorschriften und die nähere Bezeichnung der 
Straftaten 

in Dateien speichern, verändern und nutzen. 

(2) Weitere personenbezogene Daten von Beschul-
digten und personenbezogene Daten von Personen, 
die einer Straftat verdächtig sind, kann das Bundes-
kriminalamt nur speichern, verändern und nutzen, 
soweit dies erforderlich ist, weil wegen der A rt  oder 
Ausführung der Tat, der Persönlichkeit des Betroffe-
nen oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu der An-
nahme besteht, daß Strafverfahren gegen den Be-
schuldigten oder Tatverdächtigen zu führen sind. 

(3) Wird der Beschuldigte rechtskräftig freigespro-
chen, die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen ihn 
unanfechtbar abgelehnt oder das Verfahren nicht nur 
vorläufig eingestellt, so ist die Speicherung, Verän-
derung und Nutzung unzulässig, wenn sich aus den 
Gründen der Entscheidung ergibt, daß der Betroffene 
die Tat nicht oder nicht rechtswidrig begangen hat. 

(4) Personenbezogene Daten solcher Personen, die 
bei einer künftigen Strafverfolgung als Zeugen in Be-
tracht kommen oder bei denen Anhaltspunkte be-
stehen, daß sie Opfer einer künftigen Straftat werden 
könnten, sowie von Kontakt- und Begleitpersonen 
der in Absatz 2 bezeichneten Personen, Hinweisge-
bern und sonstigen Auskunftspersonen können nur 
gespeichert, verändert und genutzt werden, soweit 
dies zur Verhütung oder zur Vorsorge für die künf-
tige Verfolgung einer Straftat mit erheblicher Bedeu-
tung erforderlich ist. Die Speicherung nach Satz 1 ist 
zu beschränken auf die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 be-
zeichneten Daten sowie auf die Angabe, in welcher 
Eigenschaft der Person und in bezug auf welchen 
Sachverhalt die Speicherung der Daten erfolgt. Per-
sonenbezogene Daten über Zeugen und mögliche 
Opfer nach Satz 1 dürfen nur mit Einwilligung des 
Betroffenen gespeichert werden. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

§8 

Dateien der Zentralstelle 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Personenbezogene Daten solcher Personen, die 
bei einer künftigen Strafverfolgung als Zeugen in Be-
tracht kommen oder bei denen Anhaltspunkte be-
stehen, daß sie Opfer einer künftigen Straftat werden 
könnten, sowie von Kontakt- und Begleitpersonen 
der in Absatz 2 bezeichneten Personen, Hinweisge-
bern und sonstigen Auskunftspersonen können nur 
gespeichert, verändert und genutzt werden, soweit 
dies zur Verhütung oder zur Vorsorge für die künf-
tige Verfolgung einer Straftat mit erheblicher Bedeu-
tung erforderlich ist. Die Speicherung nach Satz 1 ist 
zu beschränken auf die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 be-
zeichneten Daten sowie auf die Angabe, in welcher 
Eigenschaft der Person und in bezug auf welchen 
Sachverhalt die Speicherung der Daten erfolgt. Per-
sonenbezogene Daten über Zeugen, mögliche Opfer, 
Hinweisgeber und sonstige Auskunftspersonen 
nach Satz 1 dürfen nur mit Einwilligung des Betroffe-
nen gespeichert werden. Die Einwilligung ist nicht 
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(5) Personenbezogene Daten sonstiger Personen 
kann das Bundeskriminalamt in Dateien speichern, 
verändern und nutzen, soweit dies erforderlich ist, 
weil Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die 
Betroffenen Straftaten von erheblicher Bedeutung 
begehen wollen. 

(6) Das Bundeskriminalamt kann zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben nach § 2 Abs. 4 personenbezogene Da-
ten, die bei der Durchführung erkennungsdienstli-
cher Maßnahmen erhoben worden sind, in Dateien 
speichern, verändern und nutzen, wenn eine andere 
Rechtsvorschrift dies erlaubt oder dies erforderlich 
ist, 

1. weil bei Beschuldigten und Personen, die einer 
Straftat verdächtig sind, wegen der A rt  oder Aus-
führung der Tat, der Persönlichkeit des Be troffenen 
oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu der Annah-
me besteht, daß gegen ihn Strafverfahren zu führen 
sind oder 

2. zur Abwehr erheblicher Gefahren. 

Absatz 3 gilt entsprechend. 

§9 
Sonstige Dateien der Zentralstelle 

(1) Das Bundeskriminalamt kann personenbezoge-
ne Daten in Dateien speichern, verändern und nut-
zen, soweit dies erforderlich ist zur Fahndung und· 
polizeilichen Beobachtung, wenn das Bundeskrimi-
nalamt oder die die Ausschreibung veranlassende 
Stelle nach dem für sie geltenden Recht befugt ist, 
die mit der Ausschreibung für Zwecke der Strafver-
folgung, des Strafvollzugs, der Strafvollstreckung 
oder der Abwehr erheblicher Gefahren vorgesehene 
Maßnahme vorzunehmen oder durch eine Polizeibe-
hörde vornehmen zu lassen. Satz 1 gilt entsprechend 
für Ausschreibungen zur Durchführung aufenthalts-
beendender oder einreiseverhindernder Maßnah-
men. Die veranlassende Stelle trägt die Verantwor-
tung für die Zulässigkeit der Maßnahme. Sie hat in 
ihrem Ersuchen die bezweckte Maßnahme sowie 
Umfang und Dauer der Ausschreibung zu bezeich-
nen. Nach Beendigung einer Ausschreibung nach 
Satz 1 oder 2 sind die zu diesem Zweck gespeicher-
ten Daten unverzüglich zu löschen. 

(2) Das Bundeskriminalamt kann personenbezoge-
ne Daten in Dateien speichern, verändern und nut-
zen, soweit dies erforderlich ist zum Zwecke des 
Nachweises von Personen, die wegen des Verdachts 
oder des Nachweises einer rechtswidrigen Tat einer 
richterlich angeordneten Freiheitsentziehung unter-
liegen. Die Löschung der Daten erfolgt nach zwei 
Jahren. 

(3) Das Bundeskriminalamt kann personenbezoge-
ne Daten von Vermißten, unbekannten hilflosen Per

-

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

erforderlich, wenn das Bekanntwerden der Spei-
cherungsabsicht den mit der Speicherung verfolg-
ten Zweck gefährden würde. 

(5) Personenbezogene Daten sonstiger Personen 
kann das Bundeskriminalamt in Dateien speichern, 
verändern und nutzen, soweit dies erforderlich ist, 
weil bestimmte Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, daß die Be troffenen Straftaten von erheblicher 
Bedeutung begehen werden. 

(6) unverändert 

§9 
unverändert 
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sonen und Toten zu Zwecken der Identifizierung 
speichern, verändern und nutzen. 

§ 10 
Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich 

(1) Das Bundeskriminalamt kann an andere Poli-
zeien des Bundes und an Polizeien der Länder per-
sonenbezogene Daten übermitteln, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben oder der des Empfängers 
erforderlich ist. 

(2) Das Bundeskriminalamt kann an andere als die 
in Absatz 1 genannten Behörden und sonstige öffent-
liche Stellen personenbezogene Daten übermitteln, 
soweit dies in anderen Rechtsvorschriften vorgese-
hen oder erforderlich ist 

1. zur Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Ge-
setz, 

2. zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit, 

3. für Zwecke der Strafvollstreckung und des Straf-
vollzugs oder 

4. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung der Rechte einzelner.  

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 
kann das Bundeskriminalamt personenbezogene Da-
ten auch an  nichtöffentliche Stellen übermitteln. 
Das Bundeskriminalamt hat einen Nachweis zu füh-
ren, aus dem Anlaß, Inhalt, Empfänger und Tag der 
Übermittlung sowie die Aktenfundstelle ersichtlich 
sind; die Nachweise sind gesondert aufzubewahren, 
gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und am 
Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstel-
lung folgt, zu vernichten. Die Vernichtung unter-
bleibt, solange der Nachweis für Zwecke der Daten-
schutzkontrolle benötigt wird oder Grund zu der 
Annahme besteht, daß im Falle einer Vernichtung 
schutzwürdige Interessen des Be troffenen beein-
trächtigt würden. 

(4) Besteht Grund zu der Annahme, daß durch die 
Übermittlung von Daten nach Absatz 3 der der Erhe-
bung dieser Daten zugrundeliegende Zweck gefähr-
det würde, holt das Bundeskriminalamt vor der Über-
mittlung die Zustimmung der Stelle ein, von der die 
Daten dem Bundeskriminalamt übermittelt wurden. 
Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 kann die 
übermittelnde Stelle bestimmte, von ihr übermittelte 
Daten so kennzeichnen oder mit einem Hinweis ver-
sehen, daß vor einer Übermittlung nach Absatz 3 ihre 
Zustimmung einzuholen ist. 

(5) Daten, die den §§ 41 und 61 des Bundeszentral-
registergesetzes unterfallen würden, können nach 
den Absätzen 2 und 3 nur den in den §§ 41 und 61 
des Bundeszentralregistergesetzes genannten Stel-

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§ 10 
Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich 

(1) unverändert 

(2) Das Bundeskriminalamt kann an  andere als die 
in Absatz 1 genannten Behörden und sonstige öffent-
liche Stellen personenbezogene Daten übermitteln, 
soweit dies in anderen Rechtsvorschriften vorgese-
hen oder erforderlich ist 

1. unverändert 

2. für Zwecke der Strafverfolgung, der Strafvollstrek-
kung, des Strafvollzugs und der Gnadenverfahren, 

3. für Zwecke der Gefahrenabwehr oder 

4. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung der Rechte einzelner 

und Zwecke des Strafverfahrens nicht entgegenste

-

hen. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 
kann das Bundeskriminalamt personenbezogene Da-
ten auch an nichtöffentliche Stellen übermitteln. 
Das Bundeskriminalamt hat einen Nachweis zu füh-
ren, aus dem Anlaß, Inhalt, Empfänger und Tag der 
Übermittlung sowie die Aktenfundstelle ersichtlich 
sind; die Nachweise sind gesondert aufzubewahren, 
gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und am 
Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstel-
lung folgt, zu vernichten. Die Vernichtung unter-
bleibt, solange der Nachweis für Zwecke eines be-
reits eingeleiteten Datenschutzkontrollverfahrens 
oder zur Verhinderung oder Verfolgung einer 
schwerwiegenden Straftat gegen Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person benötigt wird oder Grund zu 
der Annahme besteht, daß im Falle einer Vernich-
tung schutzwürdige Interessen des Betroffenen be-
einträchtigt würden. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 
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len zu den dort  genannten Zwecken übermittelt wer-
den. Die Verwertungsverbote nach den §§ 51, 52 und 63 
des Bundeszentralregistergesetzes sind zu beachten. 

(6) Der Empfänger darf die übermittelten perso-
nenbezogenen Daten nur zu dem Zweck verwenden, 
für den sie ihm übermittelt worden sind. Eine Ver-
wendung für andere Zwecke ist zulässig, soweit die 
Daten auch dafür hätten übermittelt werden dürfen 
und, im Falle des Absatzes 3, das Bundeskriminalamt 
zustimmt. Bei Übermittlungen an  nichtöffentliche 
Stellen hat das Bundeskriminalamt den Empfänger 
darauf hinzuweisen. 

(7) Die Einrichtung eines automatisierten Verfah-
rens für die Übermittlung personenbezogener Daten 
durch Abruf ist nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 und 3 
des Bundesdatenschutzgesetzes nur zur Erfüllung 
vollzugspolizeilicher Aufgaben mit Zustimmung des 
Bundesministeriums des Innern und der Innenmini-
sterien und -senatoren der Länder zulässig, soweit 
diese Form der Datenübermittlung unter Berücksich-
tigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffe-
nen wegen der Vielzahl der Übermittlungen oder we-
gen ihrer besonderen Eilbedürftigkeit angemessen 
ist. 

(8) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt das Bundeskriminalamt. Erfolgt 
die Übermittlung in den Fä llen der Absätze 1 und 2 
auf Ersuchen des Empfängers, trägt dieser die Ver-
antwortung. In diesen Fä llen prüft das Bundeskrimi-
nalamt nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rah-
men der Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, 
daß besonderer Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit 
der Übermittlung besteht. Bei Abrufen im automati-
sierten Verfahren findet, soweit die Anwendung für 
drei Monate oder weniger eingerichtet wird, § 10 
Abs. 4 des Bundesdatenschutzgesetzes Anwendung. 
Erfolgt die Einrichtung des Verfahrens für eine Lauf-
zeit von mehr als drei Monaten, so gilt § 11 Abs. 6 
entsprechend. 

(9) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach 
den Absätzen 1 und 2 übermittelt werden dürfen, 
weitere personenbezogene Daten des Betroffenen 
oder eines Dritten in Akten so verbunden, daß eine 
Trennung nicht oder nur mit unve rtretbarem Auf-
wand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser 
Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen 
des Betroffenen oder eines Dritten an der Geheim-
haltung offensichtlich überwiegen; eine Verwendung 
dieser Daten ist unzulässig. 

§ 11 

Polizeiliches Informationssystem 

(1) Das Bundeskriminalamt ist im Rahmen seiner 
Aufgabe nach § 2 Abs. 3 Zentralstelle für den elek-
tronischen Datenverbund zwischen Bund und Län-
dern. Das Bundesministerium des Innern bestimmt 
im Einvernehmen mit den Innenministerien und· 
-senatoren der Länder die in das polizeiliche Informa-
tionssystem einzubeziehenden Dateien. § 36 bleibt 
unberührt. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(6) unverändert 

(7) Die Einrichtung eines automatisierten Verfah-
rens für die Übermittlung personenbezogener Daten 
durch Abruf ist nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 und 3 
des Bundesdatenschutzgesetzes nur zur Erfüllung 
vollzugspolizeilicher Aufgaben mit Zustimmung des 
Bundesministeriums des Innern und der Innenmini-
sterien und Senatsinnenverwaltungen der Länder 
zulässig, soweit diese Form der Datenübermittlung 
unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interes-
sen der Betroffenen wegen der Vielzahl der Über-
mittlungen oder wegen ihrer besonderen Eilbedürf-
tigkeit angemessen ist. 

(8)

Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt das Bundeskriminalamt. Erfolgt 
die Übermittlung in den Fä llen der Absätze 1 und 2 
Nr. 2 auf Ersuchen des Empfängers, trägt dieser die 
Verantwortung. In diesen Fä llen prüft das Bundeskri-
minalamt nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rah-
men der Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, 
daß besonderer Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit 
der Übermittlung besteht. Bei Abrufen im automati-
sierten Verfahren findet, soweit die Anwendung für 
drei Monate oder weniger eingerichtet wird, § 10 
Abs. 4 des Bundesdatenschutzgesetzes Anwendung. 
Erfolgt die Einrichtung des Verfahrens für eine Lauf-
zeit von mehr als drei Monaten, so gilt § 11 Abs. 6 
entsprechend. 

(9) unverändert 

§ 11 

Polizeiliches Informationssystem 

(1) Das Bundeskriminalamt ist im Rahmen seiner 
Aufgabe nach § 2 Abs. 3 Zentralstelle für den elek-
tronischen Datenverbund zwischen Bund und Län-
dern. Das Bundesministerium des Innern bestimmt 
im Einvernehmen mit den Innenministerien und· 
Senatsinnenverwaltungen der Länder die in das poli-
zeiliche Informationssystem einzubeziehenden Da-
teien. § 36 bleibt unberüh rt . 
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(2) Zur Teilnahme am polizeilichen Informationssy-
stem mit dem Recht, Daten zur Erfüllung der Ver-
pflichtung nach § 13 im automatisierten Verfahren 
einzugeben und, soweit dies zur jewei ligen Aufga-
benerfüllung erforderlich ist, abzurufen, sind außer 
dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminal-
ämtern sonstige Polizeibehörden der Länder, der 
Bundesgrenzschutz sowie die mit der Wahrnehmung 
grenzpolizeilicher Aufgaben betrauten Behörden der 
Zollverwaltung und das Zollkriminalamt berechtigt. 
In den nach § 34 zu erlassenden Errichtungsanord-
nungen ist für jede automatisierte Datei des polizeili-
chen Informationssystems festzulegen, welche Be-
hörden berechtigt sind, Daten einzugeben und abzu

-

rufen. Die Eingabebefugnis soll der sachbearbeiten-
den Behörde übertragen werden. Für die Eingabe 
gelten die §§ 7 bis 9 entsprechend. 

(3) Nur die Behörde, die Daten zu einer Person ein-
gegeben hat, ist befugt, diese zu ändern, zu berichti-
gen oder zu löschen. Hat ein Teilnehmer des polizei-
lichen Informationssystems Anhaltspunkte dafür, daß 
Daten unrichtig sind, teilt er dies umgehend der ein-
gebenden Behörde mit, die verpflichtet ist, diese Mit-
teilung unverzüglich zu prüfen und erforderlichen-
falls die Daten unverzüglich zu ändern, zu berichtigen 
oder zu löschen. Sind Daten zu einer Person gespei-
chert, kann jeder Teilnehmer des polizeilichen Infor-
mationssystems weitere Daten ergänzend eingeben. 

(4) Das Auswärtige Amt ist zum Abruf der Fahn-
dungsausschreibungen zur Festnahme und Aufent-
haltsermittlung berechtigt, soweit dies für die Aus-
landsvertretungen in ihrer Eigenschaft als Paßbehör-
den erforderlich ist. 

(5) Die Einrichtung eines automatisierten Abrufver-
fahrens ist für andere Behörden nach Maßgabe des 
§ 10 Abs. 2 und 3 des Bundesdatenschutzgesetzes 
zur Erfüllung vollzugspolizeilicher Aufgaben mit Zu-
stimmung des Bundesministeriums des Innern und 
der Innenministerien und -senatoren der Lander zu-
lässig, soweit diese Form der Datenübermittlung un-
ter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen 
der Betroffenen wegen der Vielzahl der Übermittlun-
gen oder wegen ihrer besonderen Eilbedürftigkeit 
angemessen ist. 

(6) Werden beim Bundeskriminalamt Daten abge-
rufen, hat es bei durchschnittlich jedem zehnten Ab-
ruf für Zwecke der Datenschutzkontrolle den Zeit-
punkt, die Angaben, die die Feststellung der aufge-
rufenen Datensätze ermöglichen, sowie die für den 
Abruf verantwortliche Dienststelle zu protokollieren. 
Die protokollierten Daten dürfen nur für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur 
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Bet riebs der 
Datenverarbeitungsanlage verwendet werden, es sei 
denn, es liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß ohne 
ihre Verwendung die Verhinderung oder Verfolgung 
einer schwerwiegenden Straftat gegen Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person aussichtslos oder wesent-
lich erschwert wäre. Die Protokolldaten sind nach 
sechs Monaten zu löschen. Das Bundeskriminalamt 
trifft die technischen und organisatorischen Maßnah-
men nach § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(2) Zur Teilnahme am polizeilichen Informationssy-
stem mit dem Recht, Daten zur Erfüllung der Ver-
pflichtung nach § 13 im automatisierten Verfahren 
einzugeben und, soweit dies zur jeweiligen Aufga-
benerfüllung erforderlich ist, abzurufen, sind außer 
dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminal-
ämtern sonstige Polizeibehörden der Länder, der 
Bundesgrenzschutz sowie die mit der Wahrnehmung 
grenzpolizeilicher Aufgaben betrauten Behörden der 
Zollverwaltung und das Zollkriminalamt berechtigt. 
In den nach § 34 zu erlassenden Errichtungsanord-
nungen ist für jede automatisierte Datei des polizeili-
chen Informationssystems festzulegen, welche Be-
hörden berechtigt sind, Daten einzugeben und abzu-
rufen. Für die Eingabe gelten die §§ 7 bis 9 entspre-
chend. 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Die Einrichtung eines automatisierten Abrufver-
fahrens ist für andere Behörden nach Maßgabe des 
§ 10 Abs. 2 und 3 des Bundesdatenschutzgesetzes 
zur Erfüllung vollzugspolizeilicher Aufgaben mit Zu-
stimmung des Bundesministeriums des Innern und· 
der Innenministerien und Senatsinnenverwaltungen 
der Länder zulässig, soweit diese Form der Daten-
übermittlung unter Berücksichtigung der schutzwür-
digen Interessen der Betroffenen wegen der Vielzahl 
der Übermittlungen oder wegen ihrer besonderen 
Eilbedürftigkeit angemessen ist. 

(6) Werden beim Bundeskriminalamt Daten abge-
rufen, hat es bei durchschnittlich jedem zehnten Ab-
ruf für Zwecke der Datenschutzkontrolle den Zeit-
punkt, die Angaben, die die Feststellung der aufge-
rufenen Datensätze ermöglichen, sowie die für den 
Abruf verantwortliche Dienststelle zu protokollieren. 
Die protokollierten Daten dürfen nur für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur 
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Bet riebs der 
Datenverarbeitungsanlage verwendet werden, es sei 
denn, es liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß ohne 
ihre Verwendung die Verhinderung oder Verfolgung 
einer schwerwiegenden Straftat gegen Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person aussichtslos oder wesent-
lich erschwert wäre. Die Protokolldaten sind nach 
zwölf Monaten zu löschen. Das Bundeskriminalamt 
trifft die technischen und organisatorischen Maßnah-
men nach § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes. 
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§ 12 

Datenschutzrechtliche Verantwortung 
im polizeilichen Informationssystem 

(1) Das Bundeskriminalamt hat als Zentralstelle für 
den elektronischen Datenverbund die Einhaltung 
der Regelungen zur Zusammenarbeit und zur Füh-
rung des polizeilichen Informationssystems zu über-
wachen. 

(2) Im Rahmen des polizeilichen Informationssy-
stems obliegt die datenschutzrechtliche Verantwor-
tung für die bei der Zentralstelle gespeicherten Da-
ten, nament lich für die Rechtmäßigkeit der Erhe

-

bung, die Zulässigkeit der Eingabe sowie die Richtig-
keit oder Aktualität der Daten, den Stellen, die die 
Daten unmittelbar eingeben. Die verantwortliche 
Stelle muß feststellbar sein. Die Verantwortung für 
die Zulässigkeit des Abrufs im automatisierten Ver-
fahren trägt der Empfänger. 

(3) Die Datenschutzkontrolle obliegt nach § 24 
Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes dem Bundes-
beauftragten für den Datenschutz. Die von den Län-
dern in das polizeiliche Informationssystem eingege-
benen Datensätze können auch von den jewei ligen 
Landesbeauftragten für den Datenschutz im Zusam-
menhang mit der Wahrnehmung ihrer Prüfungsauf-
gaben in den Ländern eingesehen werden. Der Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz arbeitet insoweit 
mit den Landesbeauftragten für den Datenschutz zu-
sammen. 

(4) Für Schadensersatzansprüche des Betroffenen 
nach § 7 des Bundesdatenschutzgesetzes haftet das 
Bundeskriminalamt. Ist das Bundeskriminalamt zum 
Ersatz des Schadens verpflichtet und ist der Schaden 
der datenschutzrechtlichen Verantwortung einer an

-deren Stelle zuzurechnen, ist diese dem Bundeskri-
minalamt zum Ausgleich verpflichtet. 

(5) Dem Betroffenen ist nach § 19 des Bundesda-
tenschutzgesetzes Auskunft zu erteilen. Diese erteilt 
das Bundeskriminalamt im Einvernehmen mit der 
Stelle, die die datenschutzrechtliche Verantwortung 
nach Absatz 2 trägt. Erteilt ein Landeskriminalamt 
Auskunft aus seinem Landessystem, kann es hiermit 
einen Hinweis auf einen vom Land im polizeilichen 
Informationssystem eingegebenen Datensatz verbin-
den. 

§ 13 

Unterrichtung der Zentralstelle 

(1) Die Landeskriminalämter übermitteln dem Bun-
deskriminalamt nach Maßgabe der Rechtsverord-
nung zu § 7 Abs. 6 die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
als Zentralstelle erforderlichen Informationen. Die 
Verpflichtung der Landeskriminalämter nach Satz 1 
kann im Benehmen mit dem Bundeskriminalamt 
auch von anderen Polizeibehörden des L andes erfüllt 
werden. Die Justiz- und Verwaltungsbehörden der 
Länder teilen dem jeweils zuständigen Landeskrimi

-

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§ 12 

Datenschutzrechtliche Verantwortung 
im polizeilichen Informationssystem 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Die Datenschutzkontrolle obliegt nach § 24 
Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes dem Bundes-
beauftragten für den Datenschutz. Die von den Län

-

drn in das polizeiliche Informationssystem eingege-
benen Datensätze können auch von den jewei ligen 
Landesbeauftragten für den Datenschutz im Zusam-
menhang mit der Wahrnehmung ihrer Prüfungsauf-
gaben in den Ländern kontrolliert werden, soweit 
die Länder nach Absatz 2 verantwortlich sind. Der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz arbeitet in-
soweit mit den Landesbeauftragten für den Daten-
schutz zusammen. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

§ 13 

unverändert 
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nalamt unverzüglich den Beginn, die Unterbrechung 
und die Beendigung von Freiheitsentziehungen mit, 
die wegen des Verdachts oder des Nachweises einer 
rechtswidrigen Tat von einem Richter angeordnet 
worden sind. 

(2) Das Bundeskriminalamt legt im Benehmen mit 
den Landeskriminalämtern Einzelheiten der Informa-
tionsübermittlung fest. 

(3) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für die Poli-
zeien des Bundes, soweit die Informationen Vorgän-
ge betreffen, die sie in eigener Zuständigkeit be-
arbeiten. Satz 1 gilt im Bereich des Zolls nur für den 
Grenzzolldienst, soweit dieser auf Grund einer Rechts-
verordnung nach § 68 des Bundesgrenzschutzgeset-
zes grenzpolizeiliche Aufgaben wahrnimmt. Die In-
formationsübermittlung der übrigen Zollbehörden an 
das Bundeskriminalamt richtet sich nach den Vor-
schriften der Abgabenordnung und des Finanzver-
waltungsgesetzes. 

(4) Für die im Rahmen seiner Aufgaben nach den 
§§ 3 bis 6 gewonnenen Informationen gelten für das 
Bundeskriminalamt die Unterrichtungspflichten nach 
Absatz 1 Satz 1 entsprechend. 

(5) Behörden und sonstige öffentliche Stellen kön-
nen von Amts wegen an das Bundeskriminalamt per-
sonenbezogene Daten übermitteln, wenn tatsächli-
che Anhaltspunkte bestehen, daß die Übermittlung 
für die Erfüllung der Aufgaben des Bundeskriminal-
amtes als Zentralstelle erforderlich ist. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen des Bundeskriminalam-
tes, trägt dieses die Verantwortung. 

(6) Die Verantwortlichkeit für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. 

UNTERABSCHNITT 2 

Internationale Zusammenarbeit 

§ 14 
Befugnisse bei der Zusammenarbeit 

im internationalen Bereich 

(1) Das Bundeskriminalamt kann an Polizei- und· 
Justizbehörden sowie an sonstige für die Verhütung 
und Verfolgung von Straftaten zuständige öffentliche 
Stellen anderer Staaten sowie zwischen- und über-
staatliche Stellen, die mit Aufgaben der Verhütung 
und Verfolgung von Straftaten befaßt sind, personen-
bezogene Daten übermitteln, soweit dies erforderlich 
ist 

1. zur Erfüllung einer ihm obliegenden Aufgabe, 

2. zur Verfolgung von Straftaten und zur Strafvoll-
streckung nach Maßgabe der Vorschriften über die 
internationale Rechtshilfe in strafrechtlichen Ange-
legenheiten oder 

3. zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheb-
lichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

UNTERABSCHNITT 2 

Internationale Zusammenarbeit 

§ 14 
Befugnisse bei der Zusammenarbeit 

im internationalen Bereich 

(1) Das Bundeskriminalamt kann an Polizei- und· 
Justizbehörden sowie an sonstige für die Verhütung 
oder Verfolgung von Straftaten zuständige öffent-
liche Stellen anderer Staaten sowie zwischen- und· 
überstaatliche Stellen, die mit Aufgaben der Verhü-
tung oder Verfolgung von Straftaten befaßt sind, per-
sonenbezogene Daten übermitteln, soweit dies erfor-
derlich ist 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 
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Gleiches gilt, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
daß Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen 
werden sollen. 

(2) Mit Zustimmung des Bundesministeriums des 
Innern kann das Bundeskriminalamt gespeicherte 
nicht personenbezogene Daten, die der Suche nach 
Sachen dienen (Sachfahndung), für zentrale Polizei-
behörden anderer Staaten nach Maßgabe zwischen-
staatlicher Vereinbarungen zum Abruf im automati-
sierten Verfahren zur Sicherstellung von gestohle-
nen, unterschlagenen oder sonst abhanden gekom-
menen Sachen bereithalten. 

(3) Für Daten, die zu Zwecken der Fahndung nach 
Personen oder der polizeilichen Beobachtung gespei-
chert sind, ist die Einrichtung eines automatisierten 
Abrufverfahrens nach Absatz 2 mit Zustimmung des 
Bundesministeriums des Innern im Benehmen mit 
den Innenministerien und -senatoren der Länder zu-
lässig, soweit 

1. dies zur Verhinderung und Verfolgung von Strafta-
ten von erheblicher Bedeutung sowie zur Abwehr 
einer im Einzelfall bestehenden Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit erforderlich ist, 

2. diese Form der Datenübermittlung unter Berück-
sichtigung der schutzwürdigen Interessen der Be-
troffenen wegen der Vielzahl der Übermittlungen 
oder wegen ihrer besonderen Eilbedürftigkeit an-
gemessen ist und· 

3. der Empfängerstaat das Übereinkommen des Eu-
roparates über den Schutz des Menschen bei der 
automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten vom 28. Januar 1981 ratifiziert hat, oder· 
ein gleichwertiger Schutz gewährleistet ist und· 
eine Kontrollinstanz besteht, die die Gewähr-
leistung des Datenschutzes unabhängig über-
wacht. 

Wird das Abrufverfahren für einen längeren Zeit-
raum als drei Monate eingerichtet, bedarf die Verein-
barung der Mitwirkung der gesetzgebenden Körper-
schaften nach Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes. 
Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß er die 
Daten für Ausschreibungen in eigenen Fahndungs-
dateien nur nach Vorliegen eines Rechtshilfeersu-
chens nutzen darf. 

(4) Die regelmäßige, im Rahmen einer systemati-
schen Zusammenarbeit erfolgende Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an internationale Datenbe-
stände ist zulässig nach Maßgabe völkerrechtlicher 
Verträge, die der Mitwirkung der gesetzgebenden 
Körperschaften nach Artikel 59 Abs. 2 des Grundge-
setzes bedürfen. 

(5) Das Bundeskriminalamt kann als Na tionales 
Zentralbüro der Bundesrepublik Deutschl and für die 
Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation per-
sonenbezogene Daten an das Generalsekretariat der 
Organisation unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 übermitteln, soweit dies zur weiteren Übermitt-
lung der Daten an andere Nationale Zentralbüros 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Gleiches gilt, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
daß Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen 
werden sollen. 

(2) unverändert 

(3) Für Daten, die zu Zwecken der Fahndung nach 
Personen oder der polizeilichen Beobachtung gespei-
chert sind, ist die Einrichtung eines automatisierten 
Abrufverfahrens nach Absatz 2 mit Zustimmung des 
Bundesministeriums des Innern im Benehmen mit 
den Innenministerien und Senatsinnenverwaltungen 
der Länder zulässig, soweit 

1. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß 
die Abrufe zur Verhinderung und Verfolgung von 
Straftaten von erheblicher Bedeutung sowie zur 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit erforderlich sind, 

2. unverändert 

3. unverändert 

Wird das Abrufverfahren für einen längeren Zeit-
raum als drei Monate eingerichtet, bedarf die Verein-
barung der Mitwirkung der gesetzgebenden Körper-
schaften nach Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes. 
Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß er die 
Daten für Ausschreibungen in eigenen Fahndungs-
dateien nur nach Vorliegen eines Rechtshilfeersu-
chens nutzen darf. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 
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oder an die in Absatz 1 genannten Stellen geboten 
oder zu Zwecken der Informationssammlung und· 
Auswertung durch das Generalsekretariat erforder-
lich ist. 

(6) Das Bundeskriminalamt kann personenbezoge-
ne Daten an Dienststellen der Stationierungsstreit-
kräfte im Rahmen des Artikels 3 des Zusatzabkom-
mens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des 
Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer 
Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik 
Deutschland stationierten ausländischen Streitkräfte 
vom 3. August 1959 (BGBl. 1961 II S. 1183) übermit-
teln, wenn dies zur rechtmäßigen Erfüllung der in de-
ren Zuständigkeit liegenden Aufgaben erforderlich 
ist. 

(7) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt das Bundeskriminalamt. Das Bun-
deskriminalamt hat die Übermittlung und ihren An-
laß aufzuzeichnen. Der Empfänger personenbezoge-
ner Daten ist darauf hinzuweisen, daß sie nur zu dem 
Zweck genutzt werden dürfen, zu dem sie übermit-
telt worden sind. Ferner ist ihm der beim Bundeskri-
minalamt vorgesehene Löschungszeitpunkt mitzutei-
len. Die Übermittlung personenbezogener Daten un-
terbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, daß 
durch sie gegen den Zweck eines deutschen Geset-
zes verstoßen würde. Die Übermittlung unterbleibt 
außerdem, wenn durch sie schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen beeinträchtigt würden, insbeson-
dere, wenn im Empfängerland ein angemessener 
Datenschutzstandard nicht gewährleistet wäre. 

§ 15 

Ausschreibungsbefugnisse bei der Zusammenarbeit 
im internationalen Bereich 

(1) Das Bundeskriminalamt kann auf ein der Ver-
folgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
dienendes Ersuchen einer zuständigen Behörde 
eines ausländischen Staates  

1. eine Person, hinsichtlich derer die Anordnung von 
Auslieferungshaft zulässig erscheint, zur Festnah-
me oder Aufenthaltsermittlung ausschreiben, 

2. andere Personen zur Aufenthaltsermittlung aus-
schreiben, 

3. eine Person sowie amtliche Kennzeichen von Kraft

-

fahrzeugen zur polizeilichen Beobachtung aus-
schreiben und· 

4. Verfahren zur Feststellung der Identität von Perso-
nen durchführen. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, 3 und 4 
sind nur zulässig, wenn sie bei sinngemäßer Um-
stellung des dem ausländischen Verfahren zugrunde

-

liegenden Sachverhalts auch nach deutschem Recht 
zulässig wären. 

(3) Das Bundeskriminalamt holt in Fällen des 
Absatzes 1, denen besondere Bedeutung in politi-
scher, tatsächlicher oder rechtlicher Beziehung zu- 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(6) unverändert 

(7) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt das Bundeskriminalamt. § 10 
Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Das Bundeskriminal-
amt hat die Übermittlung und ihren Anlaß aufzu-
zeichnen. Der Empfänger personenbezogener Daten 
ist darauf hinzuweisen, daß sie nur zu dem Zweck 
genutzt werden dürfen, zu dem sie übermittelt wor-
den sind. Ferner ist ihm der beim Bundeskriminalamt 
vorgesehene Löschungszeitpunkt mitzuteilen. Die 
Übermittlung personenbezogener Daten unterbleibt, 
soweit Grund zu der Annahme besteht, daß durch sie 
gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes versto-
ßen würde. Die Übermittlung unterbleibt außerdem, 
wenn durch sie schutzwürdige Interessen des Betrof-
fenen beeinträchtigt würden, insbesondere wenn im 
Empfängerland ein angemessener Datenschutzstan-
dard nicht gewährleistet wäre. 

§ 15 

Ausschreibungsbefugnisse bei der Zusammenarbeit 
im internationalen Bereich 

(1) unverändert 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 2, 3 und 4 sind 
nur zulässig, wenn sie bei dem zugrundeliegenden 
Sachverhalt auch nach deutschem Recht zulässig wä-
ren. 

(3) Das Bundeskriminalamt holt in Fällen des 
Absatzes. 1, denen besondere Bedeutung in politi-
scher, tatsächlicher oder rechtlicher Beziehung zu- 
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kommt, zuvor die Bewilligung des Bundesministe-
riums der Justiz ein. In Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 2 und 3 bedarf die Maßnahme der richterlichen 
Anordnung, soweit sie auf Grund des Ersuchens 
eines Staates erfolgt, der nicht Mitglied der Euro-
päischen Union ist. Zuständig ist das Amtsgericht, in 
dessen Bezirk das Bundeskriminalamt seinen Sitz 
hat. 

(4) Das Bundeskriminalamt kann auf Ersuchen der 
in § 14 Abs. 1 genannten Behörden 

1. vermißte Minderjährige, die der Obhut des Sorge

-

berechtigten entzogen worden sind oder sich die-
ser entzogen haben, und Personen, bei denen eine 
Ingewahrsamnahme zum Schutz gegen eine Ge-
fahr für ihren Leib oder ihr Leben erforderlich ist, 
insbesondere weil die Person sich erkennbar in 
einem die freie Willensbestimmung ausschließen-
den Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet, 
zur Ingewahrsamnahme ausschreiben, 

2. Vermißte, soweit sie nicht in Gewahrsam genom-
men werden sollen, zur Aufenthaltsermittlung aus-
schreiben, 

3. eine Person zur polizeilichen Beobachtung aus-
schreiben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, daß die Person Straftaten von erheblicher Be-
deutung begehen wird und dies zur Verhütung sol-
cher Straftaten erforderlich ist. 

Die polizeiliche Beobachtung bedarf der richter-
lichen Anordnung, soweit sie auf Grund des Ersu-
chens eines Staates erfolgt, der nicht Mitglied der 
Europäischen Union ist. Zuständig ist das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk das Bundeskriminalamt seinen 
Sitz hat. 

"(5) Anordnungen nach Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 4 
sind auf höchstens ein Jahr zu befristen. Spätestens 
nach Ablauf von sechs Monaten ist zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Anordnung noch bestehen. 
Das Ergebnis dieser Prüfung ist aktenkundig zu ma-
chen. Die Verlängerung der Laufzeit über insgesamt 
ein Jahr hinaus bedarf der erneuten Anordnung. So-
weit Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 4 
keiner richterlichen Anordnung bedürfen, werden 
sie durch den Leiter der jeweils zuständigen Abtei-
lung des Bundeskriminalamtes angeordnet. Die An-
ordnung ist aktenkundig zu machen. Für die Verfah-
ren in den Fällen von Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 
Satz 2 gelten die Vorschriften des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entsprechend. 

(6) Besondere Regelungen auf Grund völkerrecht-
licher Verträge bleiben unberührt. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

kommt, zuvor die Bewilligung des Bundesministe-
riums der Justiz ein. 

(4) unverändert 

(5) Ausschreibungen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 
und Absatz 4 Nr. 3 bedürfen der Anordnung durch 
den Richter, soweit sie auf Grund des Ersuchens ei-
nes Staates erfolgen, der nicht Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union ist. Zuständig ist das Amtsgericht, 
in dessen Bezirk das Bundeskriminalamt seinen Sitz 
hat. Für das Verfahren in den Fällen von Satz 1 gel-
ten die Vorschriften des Gesetzes über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entspre-
chend. Soweit Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 3 und· 
Absatz 4 keiner richterlichen Anordnung bedürfen, 
werden sie durch den Leiter der jeweils zuständigen 
Abteilung des Bundeskriminalamts angeordnet. Die 
Anordnung ist aktenkundig zu machen. 

(6) Anordnungen nach Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 4 
sind auf höchstens ein Jahr zu befristen. Spätestens 
nach Ablauf von sechs Monaten ist zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Anordnung noch bestehen. 
Das Ergebnis dieser Prüfung ist aktenkundig zu 
machen. Die Verlängerung der Laufzeit über insge-
samt ein Jahr hinaus bedarf der erneuten Anord-
nung. 

(7) unverändert 
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(7) Das Bundeskriminalamt kann bei Warnmeldun-
gen von Sicherheitsbehörden anderer Staaten eine 
Person zur Ingewahrsamnahme ausschreiben, wenn 
und solange die Ingewahrsamnahme unerläßlich ist, 
um eine unmittelbar bevorstehende Gefahr für Leib, 
Leben, Freiheit oder wesentliche Vermögenswerte 
abzuwehren, und die Zuständigkeit eines Landes 
nicht festgestellt werden kann. Absatz 5 Satz 1 bis 6 
gilt entsprechend. Die Innenministerien und -sena-
toren der Länder sind unverzüglich zu unterrichten. 

UNTERABSCHNITT 3 

Strafverfolgung und Datenspeicherung 
für Zwecke künftiger Strafverfahren 

§ 16 

Einsatz technischer Mittel zur Eigensicherung 

(1) Werden Beamte im Rahmen der Befugnisse des 
Bundeskriminalamtes aus Gründen der Strafverfol-
gung tätig, dürfen, soweit dies zu deren Schutz uner-
läßlich ist, ohne Wissen der Betroffenen im Beisein 
des Beamten das innerhalb oder außerhalb einer 
Wohnung nicht öffentlich gesprochene Wo rt  mit tech-
nischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet und· 
Lichtbilder und Bildaufzeichnungen hergestellt wer-
den. 

(2) Personenbezogene Informationen, die durch 
den Einsatz technischer Mittel zur Eigensicherung 
von nicht offen ermittelnden Beamten erlangt wer-
den, dürfen außer für den in Absatz 1 genannten 
Zweck nur zur Abwehr einer sonstigen gegenwärti-
gen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
oder erhebliche Sach- oder Vermögenswerte oder im 
Rahmen eines Strafverfahrens zu Beweiszwecken 
nur zur Aufklärung einer in § 100a der Strafprozeß-
ordnung bezeichneten Straftat verwendet werden. 
Wurden die personenbezogenen Informationen in 
oder aus einer Wohnung erlangt, so dürfen sie im 
Strafverfahren zu Beweiszwecken nur verwendet 
werden, soweit sie zur Verfolgung einer Straftat nach 
den §§ 211, 212, 239a, 239b oder § 316c des Strafge-
setzbuches oder einer der in § 100a Satz 1 Nr. 4 der 
Strafprozeßordnung bezeichneten Straftaten erfor-
derlich sind. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(8) Das Bundeskriminalamt kann bei Warnmeldun-
gen von Sicherheitsbehörden anderer Staaten eine 
Person zur Ingewahrsamnahme ausschreiben, wenn 
und solange die Ingewahrsamnahme unerläßlich ist, 
um eine unmittelbar bevorstehende Gefahr für Leib, 
Leben, Freiheit oder wesentliche Vermögenswerte 
abzuwehren, und die Zuständigkeit eines Landes 
nicht festgestellt werden kann. Absatz 5 Satz 3 bis 5 
und Absatz 6 gelten entsprechend. Die Innenministe-
rien und Senatsinnenverwaltungen der Länder sind 
unverzüglich zu unterrichten. 

UNTERABSCHNITT 3 

Strafverfolgung und Datenspeicherung 
für Zwecke künftiger Strafverfahren 

§ 16 

Einsatz technischer Mittel zur Eigensicherung 

(1) Werden Bedienstete im Rahmen der Befugnisse 
des Bundeskriminalamtes aus Gründen der Strafver-
folgung tätig, dürfen, soweit dies zur Abwehr von 
Gefahren für deren Leib, Leben oder Freiheit uner

-

läßlich ist, ohne Wissen der Betroffenen im Beisein 
oder in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Einsatz des Bediensteten das innerhalb oder 
außerhalb einer Wohnung nicht öffentlich gespro-
chene Wort  mit technischen Mitteln abgehört und· 
aufgezeichnet und Lichtbilder und Bildaufzeichnun-
gen hergestellt werden. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 werden durch den 
Präsidenten des Bundeskriminalamtes oder seinen 
Vertreter angeordnet. 

(3) Personenbezogene Informationen, die durch 
den Einsatz technischer Mittel zur Eigensicherung 
von nicht offen ermittelnden Bediensteten erlangt 
werden, dürfen außer für den in Absatz 1 genannten 
Zweck nur zur Abwehr einer sonstigen, im Einzelfall 
bestehenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person oder erhebliche Sach- oder Vermögens-
werte oder im Rahmen eines Strafverfahrens zu Be-
weiszwecken nur zur Aufklärung einer in § 100 a der 
Strafprozeßordnung bezeichneten Straftat verwendet 
werden. Wurden die personenbezogenen Informatio-
nen in oder aus einer Wohnung erlangt, so dürfen sie 
im Strafverfahren zu Beweiszwecken nur verwendet 
werden, soweit sie zur Verfolgung einer Straftat nach 
den §§ 211, 212, 239a, 239b oder § 316c des Strafge-
setzbuches oder einer der in § 100a Satz 1 Nr. 4 der 
Strafprozeßordnung bezeichneten Straftaten erfor-
derlich sind und ein Vorsitzender Richter einer 
Strafkammer des Landgerichts, in dessen Bezirk 
das Bundeskriminalamt seinen Sitz hat, zuvor die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme festgestellt hat. 

(4) Nach Abschluß der Maßnahmen sind die nach 
Absatz 1 hergestellten Aufzeichnungen unverzüg-
lich zu löschen, es sei denn, sie werden für die in 
Absatz 3 genannten Zwecke noch benötigt. 

(5) Von den getroffenen Maßnahmen nach Ab-
satz 1 sind die Beteiligten zu benachrichtigen, so- 
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§ 17 

Unterstützung der Polizeibehörden der Länder 
bei der Strafverfolgung 

(1) Zur Unterstützung von polizeilichen Strafverfol-
gungsmaßnahmen kann das Bundeskriminalamt Be-
dienstete zu den Polizeibehörden in den Ländern 
entsenden, wenn die zuständige Landesbehörde dar-
um ersucht oder wenn dies den Ermittlungen dien-
lich sein kann. Die Zuständigkeit der Polizeibehör-
den in den Ländern bleibt unberührt. 

(2) Die oberste Landesbehörde ist unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

§18 

Koordinierung bei der Strafverfolgung 

(1) Berührt eine Straftat den Bereich mehrerer Län-
der oder besteht ein Zusammenhang mit einer ande-
ren Straftat in einem anderen Land und ist angezeigt, 
daß die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung einheitlich wahrgenommen werden, 
so unterrichtet das Bundeskriminalamt die obersten 
Landesbehörden und die Generalstaatsanwälte, in 
deren Bezirken ein Gerichtsstand begründet ist. Das 
Bundeskriminalamt weist im Einvernehmen mit 
einem Generalstaatsanwalt und einer obersten Lan-
desbehörde eines Landes diesem Land die polizeili-
chen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung 
mit der Maßgabe zu, diese Aufgaben insgesamt 
wahrzunehmen. 

(2) Zuständig für die Durchführung der einem 
Land nach Absatz 1 übertragenen Aufgaben ist das 
Landeskriminalamt. Die oberste Landesbehörde 
kann an Stelle des Landeskriminalamtes eine andere 
Polizeibehörde im Land für zuständig erklären. 

§ 19 

Amtshandlungen, 
Unterstützungspflichten der Länder 

(1) Vollzugsbeamte des Bundes und der Länder 
können in den Fällen des § 4 Abs. 1 und 2 und des 
§ 18 Abs. 1 im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
Amtshandlungen vornehmen; sie sind insoweit Hilfs-
beamte der zuständigen Staatsanwaltschaft. Sie un-
terachten die örtlichen Polizeidienststellen rechtzei-
tig über Ermittlungen in deren Zuständigkeitsbe-
reich, sofern nicht schwerwiegende Gründe entge-
genstehen. Zu den Ermittlungshandlungen sollen, 
soweit es zweckmäßig ist, Beamte der örtlich zustän-
digen Polizeidienststellen hinzugezogen werden. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

bald dies ohne Gefährdung des Untersuchungs-
zwecks, der öffentlichen Sicherheit, von Leib oder 
Leben einer Person sowie der Möglichkeit der wei-
teren Verwendung eines eingesetzten nicht offen er-
mittelnden Bediensteten geschehen kann. 

§ 17 

Unterstützung der Polizeibehörden der Länder 
bei der Strafverfolgung 

(1) Zur Unterstützung von Strafverfolgungsmaß-
nahmen kann das Bundeskriminalamt Bedienstete 
zu den Polizeibehörden in den Ländern entsenden, 
wenn die zuständige Landesbehörde darum ersucht 
oder wenn dies den Ermittlungen dienlich sein kann. 
Die Zuständigkeit der Polizeibehörden in den Län-
dern bleibt unberührt. 

(2) unverändert 

§ 18 

unverändert 

§ 19 

Amtshandlungen, 
Unterstützungspflichten der Länder 

(1) Vollzugsbeamte des Bundes und der Länder 
können in den Fällen des § 4 Abs. 1 und 2 und des 
§ 18 Abs. 1 im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
Amtshandlungen vornehmen. Sie sind insoweit Hilfs-
beamte der zuständigen Staatsanwaltschaft, wenn 
sie mindestens vier Jahre dem Polizeivollzugsdienst 
angehören. Sie unterrichten die örtlichen Polizei-
dienststellen rechtzeitig über Ermittlungen in deren 
Zuständigkeitsbereich, sofern nicht schwerwiegende 
Gründe entgegenstehen. Zu den Ermittlungshand-
lungen sollen, soweit es zweckmäßig ist, Beamte der 
örtlich zuständigen Polizeidienststellen hinzugezo-
gen werden. 
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(2) Die polizeilichen Dienststellen des Bundes und· 
der Länder geben dem Bundeskriminalamt in Fällen, 
in denen es im Rahmen seiner Zuständigkeit ermit-
telt, sowie den von ihm gemäß § 17 Abs. 1 entsandten 
Beamten Auskunft und gewähren Akteneinsicht. 
Das gleiche gilt für die nach § 18 Abs. 1 tätig werden-
den Polizeibeamten der Länder. 

(3) Die örtlich zuständigen Polizeidienststellen ge-
währen Beamten des Bundeskriminalamtes oder, im 
Falle einer Zuweisung nach § 18 Abs. 1, eines ande-
ren Landes, die Ermittlungen durchführen, perso-
nelle und sachliche Unterstützung. 

(4) Polizeivollzugsbeamte des Bundeskriminalam-
tes können im Zuständigkeitsbereich eines L andes 
tätig werden, wenn das jewei lige Landesrecht es vor-
sieht. 

§ 20 

Datenspeicherung 
für Zwecke künftiger Strafverfahren 

Unter den Voraussetzungen des § 8 kann das Bun-
deskriminalamt personenbezogene Daten, die es bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung erlangt hat, für Zwecke künftiger 
Strafverfahren in Dateien speichern, verändern und· 
nutzen. 

UNTERABSCHNITT 4 

Schutz von Mitgliedern der Verfassungsorgane 

§21 
Allgemeine Befugnisse 

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 5 kann 
das Bundeskriminalamt die notwendigen Maßnah-
men treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit abzuwehren, soweit 
nicht dieses Gesetz die Befugnisse des Bundeskrimi-
nalamtes besonders regelt. Die zur Erfüllung der Auf-
gaben nach § 5 geregelten Befugnisse gelten nur im 
räumlichen Umfeld einer zu schützenden Person so-
wie in bezug auf Personen, wenn Anhaltspunkte da-
für vorliegen, daß von ihnen Gefährdungen für die 
zu schützende Person ausgehen können. Die §§ 15 
bis 20 des Bundesgrenzschutzgesetzes gelten ent-
sprechend. 

(2) Wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß Straftaten begangen werden sollen, durch die 
die zu schützenden Personen oder Räumlichkeiten 
unmittelbar gefährdet sind, kann das Bundeskrimi-
nalamt 

1. die Identität einer Person feststellen, wenn die Per-
son sich in den zu schützenden Räumlichkeiten 
oder in unmittelbarer Nähe hiervon oder in unmit-
telbarer Nähe der zu schützenden Person aufhält 
und die Feststellung der Identität auf Grund der 
Gefährdungslage oder auf die Person bezogener 
Anhaltspunkte erforderlich ist; § 23 Abs. 3 Satz 1, 2, 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

§ 20 

unverändert 

UNTERABSCHNITT 4 

Schutz von Mitgliedern der Verfassungsorgane 

§21 

unverändert 
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4 und 5 des Bundesgrenzschutzgesetzes gilt ent-
sprechend, 

2. verlangen, daß Berechtigungsscheine, Bescheini-
gungen, Nachweise oder sonstige Urkunden zur 
Prüfung ausgehändigt werden, soweit es zur Erfül-
lung seiner Aufgabe erforderlich ist und der Betrof-
fene auf Grund einer Rechtsvorschrift verpflichtet 
ist, diese Urkunden mitzuführen, 

3. eine Person oder eine Sache durchsuchen, wenn 
sie sich in den zu schützenden Räumlichkeiten 
oder in unmittelbarer Nähe hiervon oder in ummit-
telbarer Nähe der zu schützenden Person aufhält 
oder befindet und die Durchsuchung auf Grund 
der Gefährdungslage oder auf die Person oder 
Sache bezogener Anhaltspunkte erforderlich ist; 
§ 43 Abs. 3 bis 5 und § 44 Abs. 3 des Bundesgrenz-
schutzgesetzes gelten entsprechend. 

(3) Das Bundeskriminalamt kann erkennungs-
dienstliche Maßnahmen nach § 24 Abs. 3 des Bun-
desgrenzschutzgesetzes vornehmen, wenn eine nach 
Absatz 2 Nr. 1 zulässige Identitätsfeststellung auf an-
dere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwie-
rigkeiten möglich ist. Ist die Identität festgestellt, sind 
die im Zusammenhang mit der Feststellung angefal-
lenen Unterlagen zu vernichten. Dies gilt nicht, wenn 
ihre weitere Aufbewahrung zur Verhütung von Straf-
taten gegen die zu schützenden Personen oder 
Räumlichkeiten erforderlich ist, weil der Betroffene 
verdächtig ist, eine solche Straftat begangen zu ha-
ben und wegen der Art  oder Ausführung der Tat die 
Gefahr einer Wiederholung besteht oder wenn die 
weitere Aufbewahrung nach anderen Rechtsvor-
schriften zulässig ist. Sind die Unterlagen an andere 
Stellen übermittelt worden, sind diese über die er-
folgte Vernichtung zu unterrichten. 

(4) Das Bundeskriminalamt kann zur Abwehr einer 
Gefahr für die zu schützenden Personen oder Räum-
lichkeiten eine Person vorübergehend von einem Ort 
verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines 
Ortes verbieten. 

(5) Das Bundeskriminalamt kann zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr für die zu schützenden Perso-
nen oder Räumlichkeiten eine Sache sicherstellen. 
Die §§ 48 bis 50 des Bundesgrenzschutzgesetzes gel-
ten entsprechend. 

(6) Das Bundeskriminalamt kann eine Wohnung 
ohne Einwilligung des Inhabers betreten und durch-
suchen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer zu schüt-
zenden Person unerläßlich ist. Die Wohnung umfaßt 
die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und· 
Geschäftsräume sowie anderes bef riedetes Besitz-
tum. § 46 des Bundesgrenzschutzgesetzes gilt ent-
sprechend. 

(7) Das Bundeskriminalamt kann eine Person in 
Gewahrsam nehmen, wenn dies unerläßlich ist, um 
die unmittelbar bevorstehende Begehung einer Straf-
tat gegen die zu schützenden Personen oder Räum-
lichkeiten zu verhindern. § 40 Abs. 1 und 2, die §§ 41 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 
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und 42 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Bundesgrenz-
schutzgesetzes gelten entsprechend. 

§ 22 

Erhebung von personenbezogenen Daten 

Das Bundeskriminalamt kann personenbezogene 
Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung seiner Auf-
gaben nach § 5 erforderlich ist. § 21 Abs. 3 und 4 des 
Bundesgrenzschutzgesetzes gilt entsprechend. 

§ 23 

Besondere Mittel der Datenerhebung 

(1) Das Bundeskriminalamt kann unter Beachtung 
des § 38 Satz 2 personenbezogene Daten mit den be-
sonderen Mitteln nach Absatz 2 erheben über 

1. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß von ihnen eine Straftat gegen 
Leib, Leben oder Freiheit einer zu schützenden 
Person oder eine gemeingefährliche Straftat gegen 
eine der in § 5 genannten Räumlichkeiten verübt 
werden soll, 

2. sonstige Personen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß sie, insbesondere als Kontakt- 
oder Begleitpersonen, mit einer der in Nummer 1 
genannten Personen in einer Weise in Verbindung 
stehen oder treten werden, die erwarten läßt, daß 
die Maßnahme zur Verhütung von Straftaten im 
Sinne der Nummer 1 beitragen wird, oder 

3. jede Person, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer zu schützenden 
Person unerläßlich ist, 

und die Abwehr der Gefahr oder die Verhütung der 
Straftat auf andere Weise aussichtslos ist oder wesent-
lich erschwert würde. Die Erhebung kann auch 
durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar be-
troffen werden. 

(2) Besondere Mittel der Datenerhebung sind 

1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Per-
son, die durchgehend länger als vierundzwanzig 
Stunden dauern oder an  mehr als zwei Tagen statt-
finden soll (längerfristige Observation), 

2. der Einsatz technischer Mittel in einer für den Be-
troffenen nicht erkennbaren Weise 

a) zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -auf-
zeichnungen, 

b) zum Abhören oder Aufzeichnen des nicht öf-
fentlich gesprochenen Wortes und· 

3. der Einsatz von Personen, die nicht dem Bundeskri-
minalamt angehören und deren Zusammenarbeit 
mit dem Bundeskriminalamt Dritten nicht bekannt 
ist. 

(3) Der Einsatz von besonderen Mitteln nach 
Absatz 2 darf, außer bei Gefahr im Verzug, nur durch 
den Leiter der für den Personenschutz zuständigen 
Abteilung des Bundeskriminalamtes oder dessen 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§ 22 

unverändert 

§ 23 

Besondere Mittel der Datenerhebung 

(1) Das Bundeskriminalamt kann unter Beachtung 
des § 38 Satz 2 personenbezogene Daten mit den be-
sonderen Mitteln nach Absatz 2 erheben über 

1. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß von ihnen eine Straftat gegen 
Leib, Leben oder Freiheit einer zu schützenden 
Person oder eine gemeingefährliche Straftat gegen 
eine der in § 5 genannten Räumlichkeiten verübt 
werden soll, oder 

2. sonstige Personen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß sie, insbesondere als Kontakt- 
oder Begleitpersonen, mit einer der in Nummer 1 
genannten Personen in einer Weise in Verbindung 
stehen oder treten werden, die erwarten läßt, daß 
die Maßnahme zur Verhütung von Straftaten im 
Sinne der Nummer 1 beitragen wird, 

3. entfällt 

und die Abwehr der Gefahr oder die Verhütung der 
Straftat auf andere Weise aussichtslos ist oder wesent-
lich erschwert würde. Die Erhebung kann auch 
durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar be-
troffen werden. 

(2) Besondere Mittel der Datenerhebung sind 

1. unverändert 

2. der Einsatz technischer Mittel außerhalb der Woh-
nung in einer für den Betroffenen nicht erkennba-
ren Weise 

a) unverändert 

b) unverändert 

3. unverändert 

(3) unverändert 
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Vertreter angeordnet werden. Die Anordnung ist un-
ter Angabe der maßgeblichen Gründe aktenkundig 
zu machen und auf höchstens einen Monat zu befri-
sten. Die Verlängerung der Maßnahme bedarf einer 
neuen Anordnung. Die Entscheidung über die Ver-
längerung der Maßnahme darf in den Fä llen des 
Absatzes 2 Nr. 1 und 2 Buchstabe b nur durch den 
Richter getroffen werden. Zuständig ist das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk das Bundeskriminalamt seinen 
Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
des Gesetzes über die Angelegenheit der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(4) Unterlagen, die durch Maßnahmen der in 
Absatz 2 genannten Art  erlangt worden sind, sind 
unverzüglich zu vernichten, soweit sie für den der 
Anordnung zugrundeliegenden Zweck oder nach 
Maßgabe der Strafprozeßordnung zur Verfolgung 
einer Straftat nicht oder nicht mehr erforderlich sind. 

(5) Nach Abschluß der in Absatz 2 Nr. 1 und 2 
Buchstabe b bezeichneten Maßnahmen ist die Per-
son, gegen die die Maßnahme angeordnet worden 
ist, zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung 
des Zwecks der Maßnahme oder der öffentlichen Si-
cherheit geschehen kann. Die Unterrichtung durch 
das Bundeskriminalamt unterbleibt, wenn wegen 
des auslösenden Sachverhalts ein strafrechtliches Er-
mittlungsverfahren gegen den Betroffenen geführt 
wird und durch die Unterrichtung der Untersu-
chungszweck gefährdet würde; die Entscheidung 
trifft die Staatsanwaltschaft. 

§ 24 

Datenübermittlung an das Bundeskriminalamt 

Behörden und sonstige öffentliche Stellen können 
von sich aus an das Bundeskriminalamt personenbe-
zogene Daten übermitteln, wenn tatsächliche An-
haltspunkte bestehen, daß die Übermittlung für die 
Erfüllung der Aufgaben des Bundeskriminalamtes 
nach § 5 erforderlich ist. Eine Übermittlungspflicht 
besteht, wenn die Daten zur Abwehr einer Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit erforderlich sind. Die Ver-
antwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermitt-
lung auf Ersuchen des Bundeskriminalamtes, trägt 
dieses die Verantwortung. 

§ 25 

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

(1) Das Bundeskriminalamt kann personenbezoge-
ne Daten verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Er-
füllung seiner Aufgaben zum Schutz von Mitgliedern 
von Verfassungsorganen erforderlich ist. Die Über-
mittlung der im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach 
§ 5 gewonnenen Daten ist unter den Voraussetzun-
gen der §§ 10 und 14 zulässig. 

(2) Die zur Erfüllung der Aufgaben nach § 5 erho-
benen Daten sind in Dateien zu löschen und in Akten 
zu sperren, wenn sie für den der Erhebung zugrunde

-

liegenden Zweck nicht mehr erforderlich sind. Dies 
gilt nicht, wenn sie zur Verfolgung von Straftaten 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

§ 24 

unverändert 

§ 25 

unverändert 
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oder nach Maßgabe des § 8 zur Verhütung oder zur 
Vorsorge für die Verfolgung künftiger Straftaten mit 
erheblicher Bedeutung benötigt werden. 

UNTERABSCHNITT 5 

Zeugenschutz 

§ 26 

Befugnisse 

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgabe nach § 6 kann das 
Bundeskriminalamt, soweit nicht dieses Gesetz die 
Befugnisse besonders regelt, die notwendigen Maß-
nahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende 
Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit der 
Willensentschließung und -betätigung oder wesentli-
che Vermögenswerte der in § 6 genannten Personen 
abzuwehren. Die Maßnahmen können auch nach 
rechtskräftigem Abschluß des Strafverfahrens, in 
dem die Aussage erfolgt ist, fortgeführt werden. § 20 
Abs. 2 bis 7, die §§ 21 bis 24 dieses Gesetzes sowie 
die §§ 15 bis 20 des Bundesgrenzschutzgesetzes gel-
ten entsprechend. 

(2) Von Maßnahmen des Bundeskriminalamtes, die 
nach Absatz 1 getroffen werden, sind die zustän-
digen Landeskriminalämter und die für die Strafver-
folgung zuständige Staatsanwaltschaft unverzüglich 
zu unterrichten. Nach Erhebung der öffentlichen Kla-
ge ist das Gericht unverzüglich zu unterrichten, ob 
das Bundeskriminalamt Maßnahmen nach Absatz 1 
durchführt. Sollen die Maßnahmen eingestellt wer-
den, ist die Staatsanwaltschaft zu unterrichten. 

ABSCHNITT 3 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 27 
Übermittlungsverbote 

Die Übermittlung nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes unterbleibt, wenn 

1. für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, daß un-
ter Berücksichtigung der A rt  der Daten und ihrer 
Erhebung die schutzwürdigen Interessen des Be-
troffenen das Allgemeininteresse an der Übermitt-
lung überwiegen oder 

2. besondere bundesgesetzliche Verwendungsrege-
lungen entgegenstehen; die Verpflichtung zur 
Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten 
oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis-
sen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beru-
hen, bleibt unberührt . 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

UNTERABSCHNITT 5 

Zeugenschutz 

§ 26 
Befugnisse 

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgabe nach § 6 kann das 
Bundeskriminalamt, soweit nicht dieses Gesetz die 
Befugnisse besonders regelt, die notwendigen Maß-
nahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende 
Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit der 
Willensentschließung und -betätigung oder wesent-
liche Vermögenswerte der in § 6 genannten Personen 
abzuwehren. Die Maßnahmen können auch nach 
rechtskräftigem Abschluß des Strafverfahrens, in 
dem die Aussage erfolgt ist, fortgeführt werden; für 
den Fall, daß noch die Strafvollstreckung betrieben 
wird, sind die Maßnahmen im Einvernehmen mit 
der Strafvollstreckungsbehörde und im Falle fort-
dauernder Inhaftierung auch im Einvernehmen 
mit der Justizvollzugsbehörde durchzuführen. § 21 
Abs. 2 bis 7, die §§ 22 bis 25 dieses Gesetzes sowie 
die §§ 15 bis 20 des Bundesgrenzschutzgesetzes gel-
ten entsprechend. 

(2) unverändert 

ABSCHNITT 3 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 27 
Übermittlungsverbote 

Die Übermittlung nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes unterbleibt, wenn 

1. unverändert 

2. unverändert 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für Übermittlungen an die 
Staatsanwaltschaften. 
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§ 28 

Abgleich personenbezogener Daten mit Dateien 

(1) Das Bundeskriminalamt kann personenbezoge-
ne Daten mit dem Inhalt von Dateien, die es zur Er-
füllung der ihm obliegenden Aufgaben führt oder für 
die es zur Erfüllung dieser Aufgaben Berechtigung 
zum Abruf hat, abgleichen, wenn Grund zu der An-
nahme besteht, daß dies zur Erfüllung einer ihm ob-
liegenden Aufgabe erforderlich ist. Es kann im Rah

-

men seiner Aufgabenerfüllung erlangte personenbe-
zogene Daten mit dem Fahndungsbestand abgleichen. 

(2) Rechtsvorschriften über den Datenabgleich in 
anderen Fällen bleiben unberührt . 

§ 29 

Verarbeitung und Nutzung 
für die wissenschaftliche Forschung 

(1) Das Bundeskriminalamt kann bei ihm vorhan-
dene personenbezogene Daten, wenn dies für be-
stimmte wissenschaftliche Forschungsarbeiten erfor-
derlich ist, verarbeiten und nutzen, soweit eine Ver-
wendung anonymisierter Daten zu diesem Zweck 
nicht möglich ist. 

(2) Das Bundeskriminalamt kann personenbezoge-
ne Daten an Hochschulen, andere Einrichtungen, die 
wissenschaftliche Forschung betreiben, und öffent

-

liche Stellen übermitteln, soweit 

1. dies für die Durchführung bestimmter wissen-
schaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist, 

2. eine Nutzung anonymisierter Daten zu diesem 
Zweck nicht möglich ist und· 

3. das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an 
dem Ausschluß der Übermittlung erheblich über-
wiegt. 

(3) Die Übermittlung der Daten erfolgt durch Ertei-
lung von Auskünften, wenn hierdurch der Zweck der 
Forschungsarbeit erreicht werden kann und die Er-
teilung keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dert. Andernfalls kann auch Akteneinsicht gewährt 
werden. Die Akten können zur Einsichtnahme über-
sandt werden. 

(4) Personenbezogene Daten werden nur an  solche 
Personen übermittelt, die Amtsträger oder für den öf-
fentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind oder 
die zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind. § 1 
Abs. 2, 3 und 4 Nr. 2 des Verpflichtungsgesetzes fin-
det auf die Verpflichtung zur Geheimhaltung ent-
sprechende Anwendung. 

(5) Die personenbezogenen Daten dürfen nur für 
die Forschungsarbeit verwendet werden, für die sie 
übermittelt worden sind. Die Verwendung für andere 
Forschungsarbeiten oder die Weitergabe richtet sich 
nach den Absätzen 1 bis 3 und bedarf der Zustim-
mung der Stelle, die die Daten übermittelt hat. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§28 
unverändert 

§ 29 

Verarbeitung und Nutzung 
für die wissenschaftliche Forschung 

(1) Das Bundeskriminalamt kann im Rahmen sei-
ner Aufgaben bei ihm vorhandene personenbezoge

- ne Daten, wenn dies für bestimmte wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten erforderlich ist, verarbeiten und· 
nutzen, soweit eine Verwendung anonymisierter 
Daten zu diesem Zweck nicht möglich ist und das 
öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen erheblich 
überwiegt. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Die personenbezogenen Daten dürfen nur für 
die Forschungsarbeit verwendet werden, für die sie 
übermittelt worden sind. Die Verwendung für andere 
Forschungsarbeiten oder die Weitergabe richtet sich 
nach den Absätzen 2 bis 4 und bedarf der Zustim-
mung der Stelle, die die Daten übermittelt hat. 
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(6) Die Daten sind gegen unbefugte Kenntnisnah-
me durch Dritte zu schützen. Die wissenschaftliche 
Forschung betreibende Stelle hat dafür zu sorgen, 
daß die Verwendung der personenbezogenen Daten 
räumlich und organisatorisch getrennt von der Erfül-
lung solcher Verwaltungsaufgaben oder Geschäfts-
zwecke erfolgt, für die diese Daten gleichfa lls von 
Bedeutung sein können. 

(7) Sobald der Forschungszweck es erlaubt, sind 
die personenbezogenen Daten zu anonymisieren. So-
lange dies noch nicht möglich ist, sind die Merkmale 
gesondert aufzubewahren, mit denen Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet 
werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben 
nur zusammengeführt werden, soweit der For-
schungszweck dies erfordert. 

(8) Wer nach den Absätzen 1 bis 3 personenbezo-
gene Daten erhalten hat, darf diese nur veröffent-
lichen, wenn dies für die Darstellung von For-
schungsergebnissen über Ereignisse der Zeitge-
schichte unerläßlich ist. 

(9) Ist der Empfänger eine nichtöffentliche Stelle, 
gilt § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes mit der 
Maßgabe, daß die Aufsichtsbehörde die Ausführung 
der Vorschriften über den Datenschutz auch dann 
überwacht, wenn keine hinreichenden Anhalts-
punkte für eine Verletzung dieser Vorschriften vorlie-
gen oder wenn der Empfänger die personenbezoge-
nen Daten nicht in Dateien verarbeitet. 

§ 30 

Weitere Verwendung von Daten 

(1) Das Bundeskriminalamt kann bei ihm vorhan-
dene personenbezogene Daten zur polizeilichen 
Aus- und Fortbildung oder zu statistischen Zwecken 
nutzen, soweit eine Nutzung anonymisierter Daten 
zu diesem Zweck nicht möglich ist. Gleiches gilt für 
die Übermittlung an  die Landeskriminalämter zu kri-
minalstatistischen Zwecken. Die Daten sind zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren. 

(2) Das Bundeskriminalamt kann, wenn dies zur 
Vorgangsverwaltung oder zur bef risteten Dokumen-
tation polizeilichen Handelns erforderlich ist, perso-
nenbezogene Daten speichern und ausschließlich zu 
diesem Zweck nutzen. 

§31 

Benachrichtigung über die Speicherung 
personenbezogener Daten von Kindern 

Werden personenbezogene Daten von Kindern, die 
ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten erhoben wor-
den sind, gespeichert, sind die Sorgeberechtigten zu 
unterrichten, sobald die Aufgabenerfüllung hier-
durch nicht mehr gefährdet wird. Von der Unterrich-
tung kann abgesehen werden, solange zu besorgen 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) Wer nach den Absätzen 2 bis 4 personenbezo-
gene Daten erhalten hat, darf diese nur veröffent-
lichen, wenn dies für die Darstellung von For-
schungsergebnissen über Ereignisse der Zeitge-
schichte unerläßlich ist und das Bundeskriminalamt 
zugestimmt hat. 

(9) unverändert 

§ 30 

unverändert 

§31 

unverändert 
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ist, daß die Unterrichtung zu erheblichen Nachteilen 
für das Kind führt. Im Rahmen des polizeilichen Infor-
mationssystems obliegt diese Verpflichtung der da-
teneingebenden Stelle. 

§ 32 

Berichtigung, Löschung und Sperrung 
von personenbezogenen Daten in Dateien 

(1) Das Bundeskriminalamt hat die in Dateien ge-
speicherten personenbezogenen Daten zu berichti-
gen, wenn sie unrichtig sind. 

(2) Das Bundeskriminalamt hat die in Dateien ge-
speicherten personenbezogenen Daten zu löschen, 
wenn ihre Speicherung unzulässig ist oder ihre 
Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erfor-
derlich ist. Die Löschung unterbleibt, wenn Grund zu 
der Annahme besteht, daß durch sie schutzwürdige 
Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden. In 
diesem Fall sind die Daten zu sperren. Sie können 
nur noch mit Einwilligung des Betroffenen übermit-
telt werden. 

(3) Das Bundeskriminalamt prüft bei der Einzelfall-
bearbeitung und nach festgesetzten Fristen, ob ge-
speicherte personenbezogene Daten zu berichtigen 
oder zu löschen sind. Die nach § 34 Abs. 1 Nr. 8 fest-
zulegenden Aussonderungsprüffristen dürfen bei Er-
wachsenen zehn Jahre, bei Jugendlichen fünf Jahre 
und bei Kindern zwei Jahre nicht überschreiten, wo-
bei nach Zweck der Speicherung sowie Art  und· 
Schwere des Sachverhalts zu unterscheiden ist. 

(4) In den Fällen von § 8 Abs. 4 dürfen die Ausson-
derungsprüffristen bei Erwachsenen fünf Jahre und· 
bei Jugendlichen drei Jahre nicht überschreiten. Per-
sonenbezogene Daten von Kontakt- und Begleitper-
sonen, Hinweisgebern und sonstigen Auskunftsper-
sonen nach § 8 Abs. 4 Satz 1 können ohne Zustim-
mung des Betroffenen nur für die Dauer eines Jahres 
gespeichert werden. Die Speicherung für jeweils ein 
weiteres Jahr ist zulässig, soweit die Voraussetzun-
gen des § 8 Abs. 4 Satz 1 weiterhin vorliegen. Die 
maßgeblichen Gründe für die Aufrechterhaltung der 
Speicherung nach Satz 3 sind aktenkundig zu ma-
chen. Die Speicherung nach Satz 2 darf jedoch insge-
samt drei Jahre und bei der Verhütung und Verfol-
gung von Straftaten nach § 129a des Strafgesetzbu-
ches fünf Jahre nicht überschreiten. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§ 32 

Berichtigung, Löschung und Sperrung 
von personenbezogenen Daten in Dateien 

(1) unverändert 

(2) Das Bundeskriminalamt hat die in Dateien ge-
speicherten personenbezogenen Daten zu löschen, 
wenn ihre Speicherung unzulässig ist oder ihre 
Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erfor-
derlich ist. An die Stelle einer Löschung tritt eine 
Sperrung, wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, daß durch die Lö-
schung schutzwürdige Interessen einer betroffe-
nen Person beeinträchtigt würden, 

2. die Daten für laufende Forschungsarbeiten benö-
tigt werden oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art  der 
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand möglich ist. 

Gesperrte Daten dürfen nur für den Zweck übermit-
telt und genutzt werden, für den die Löschung unter-
blieben ist; sie dürfen auch übermittelt und genutzt 
werden, soweit dies zur Behebung einer bestehen-
den Beweisnot unerläßlich ist oder der Betroffene 
einwilligt. 

(3) Das Bundeskriminalamt prüft bei der Einzelfall-
bearbeitung und nach festgesetzten Fristen, ob ge-
speicherte personenbezogene Daten zu berichtigen 
oder zu löschen sind. Die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 
festzulegenden Aussonderungsprüffristen dürfen bei 
Erwachsenen zehn Jahre, bei Jugendlichen fünf 
Jahre und bei Kindern zwei Jahre nicht überschrei-
ten, wobei nach Zweck der Speicherung sowie Art 

 und Schwere des Sachverhalts zu unterscheiden ist. 

(4) In den Fällen von § 8 Abs. 4 dürfen die Ausson-
derungsprüffristen bei Erwachsenen fünf Jahre und· 
bei Jugendlichen drei Jahre nicht überschreiten. Per-
sonenbezogene Daten der in § 8 Abs. 4 Satz 1 be-
zeichneten Personen können ohne Zustimmung des 
Betroffenen nur für die Dauer eines Jahres gespei-
chert werden. Die Speicherung für jeweils ein weite-
res Jahr ist zulässig, soweit die Voraussetzungen des 
§ 8 Abs. 4 Satz 1 weiterhin vorliegen. Die maßgebli-
chen Gründe für die Aufrechterhaltung der Speiche-
rung nach Satz 3 sind aktenkundig zu machen. Die 
Speicherung nach Satz 2 darf jedoch insgesamt drei 
Jahre und bei der Verhütung und Verfolgung von 
Straftaten nach § 129a des Strafgesetzbuches fünf 
Jahre nicht überschreiten. 
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(5) Die Fristen beginnen mit dem Tag, an  dem das 
letzte Ereignis eingetreten ist, das zur Speicherung 
der Daten geführt hat, jedoch nicht vor Entlassung 
des Betroffenen aus einer Justizvollzugsanstalt oder 
Beendigung einer mit Freiheitsentziehung verbunde-
nen Maßregel der Besserung und Sicherung. Die 
Speicherung kann über die in Absatz 3 Satz 2 ge-
nannten Fristen hinaus auch allein für Zwecke der 
Vorgangsverwaltung aufrechterhalten werden; in 
diesem Falle können die Daten nur noch für diesen 
Zweck verwendet werden. 

(6) Stellt das Bundeskriminalamt fest, daß unrich-
tige, zu löschende oder zu sperrende Daten übermit-
telt worden sind, ist dem Empfänger die Berichti-
gung, Löschung oder Sperrung mitzuteilen, wenn 
dies zur Wahrung schutzwürdiger Interessen des Be-
troffenen erforderlich ist. 

(7) Bei der Übermittlung von personenbezogenen 
Daten an  das Bundeskriminalamt als Zentralstelle 
außerhalb des polizeilichen Informationssystems teilt 
die anliefernde Stelle die nach ihrem Recht gelten-
den Löschungsverpflichtungen mit. Das Bundeskri-
minalamt hat diese einzuhalten. Die Löschung unter-
bleibt, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die 
Daten für die Aufgabenerfüllung des Bundeskrimi-
nalamtes als Zentralstelle, nament lich bei Vorliegen 
weitergehender Erkenntnisse, erforderlich sind, es 
sei denn, auch das Bundeskriminalamt wäre zur Lö-
schung verpflichtet. 

(8) Im Falle der Übermittlung nach Absatz 7 Satz 1 
legt das Bundeskriminalamt bei Speicherung der per-
sonenbezogenen Daten in Dateien außerhalb des 
polizeilichen Informationssystems im Benehmen mit 
der übermittelnden Stelle die Aussonderungsprüffrist 
nach Absatz 3 oder Absatz 4 fest. Die anliefernde 
Stelle hat das Bundeskriminalamt zu unterrichten, 
wenn sie feststellt, daß unrichtige, zu löschende oder 
zu sperrende Daten übermittelt worden sind. 

(9) Bei in Dateien des polizeilichen Informa tions-
systems gespeicherten personenbezogenen Daten 
obliegen die in den Absätzen 1 bis 6 genannten Ver-
pflichtungen der Stelle, die die datenschutzrechtliche 
Verantwortung nach § 12 Abs. 2 trägt. Absatz 7 Satz 3 
gilt für das zur Löschung verpflichtete Land entspre-
chend. In diesem Fall  überläßt das Land dem Bun-
deskriminalamt die entsprechenden schriftlichen Un-
terlagen. 

§ 33 

Berichtigung, Sperrung und Vernichtung 
personenbezogener Daten in Akten 

(1) Stellt das Bundeskriminalamt die Un richtigkeit 
personenbezogener Daten in Akten fest, ist dies in 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(5) Die Fristen beginnen mit dem Tag, an  dem das 
letzte Ereignis eingetreten ist, das zur Speicherung 
der Daten geführt hat, jedoch nicht vor Entlassung 
des Betroffenen aus einer Justizvollzugsanstalt oder 
Beendigung einer mit Freiheitsentziehung verbunde-
nen Maßregel der Besserung und Sicherung. Die 
Speicherung kann über die in Absatz 3 Satz 2 ge-
nannten Fristen hinaus auch allein für Zwecke der 
Vorgangsverwaltung aufrechterhalten werden; in 
diesem Falle können die Daten nur noch für diesen 
Zweck oder zur Behebung einer bestehenden Be-
weisnot verwendet werden. 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) Im Falle der Übermittlung nach Absatz 7 Satz 1 
legt das Bundeskriminalamt bei Speicherung der per-
sonenbezogenen Daten in Dateien außerhalb des 
polizeilichen Informationssystems im Benehmen mit 
der übermittelnden Stelle die Aussonderungsprüffrist 
nach Absatz 3 oder Absatz 4 fest. Die anliefernde 
Stelle hat das Bundeskriminalamt zu unterrichten, 
wenn sie feststellt, daß zu löschende oder zu sper-
rende Daten übermittelt worden sind. Entsprechen-
des gilt, wenn die anliefernde Stelle feststellt, daß 
unrichtige Daten übermittelt wurden und die Be-
richtigung zur Wahrung schutzwürdiger Interessen 
des Betroffenen oder zur Erfüllung der Aufgaben 
der anliefernden Stelle oder des Bundeskriminal-
amtes erforderlich ist. 

(9) unverändert 

§ 33 

Berichtigung, Sperrung und Vernichtung 
personenbezogener Daten in Akten 

(1) unverändert 
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der Akte zu vermerken oder auf sonstige Weise fest-
zuhalten. Bestreitet der Betroffene die Richtigkeit ge-
speicherter Daten und läßt sich weder die Richtigkeit 
noch die Unrichtigkeit feststellen, sind die Daten ent-
sprechend zu kennzeichnen. 

(2) Das Bundeskriminalamt hat personenbezogene 
Daten in Akten zu sperren, wenn 

1. die Speicherung der Daten unzulässig ist oder 

2. aus Anlaß einer Einzelfallbearbeitung festgestellt 
wird, daß die Kenntnis der Daten zur Erfüllung der 
dem Bundeskriminalamt obliegenden Aufgaben 
nicht mehr erforderlich ist oder eine Löschungsver-
pflichtung nach § 32 Abs. 3 bis 5 besteht. 

Die Akte ist zu vernichten, wenn sie insgesamt zur 
Erfüllung der Aufgaben des Bundeskriminalamtes 
nicht mehr erforderlich ist. 

(3) Die Vernichtung unterbleibt, wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, daß andernfalls 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
beeinträchtigt würden, 

2. die Daten für laufende Forschungsarbeiten benö-
tigt werden oder 

3. eine Vernichtung der Akten nicht oder nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und die 
Unterlagen mit einem entsprechenden Sperrvermerk 
zu versehen. 

(4) Gesperrte Daten dürfen nur für den Zweck ver-
wendet werden, für den sie gesperrt worden sind 
oder soweit dies zur Behebung einer bestehenden 
Beweisnot oder zur Abwehr einer erheblichen Gefahr 
unerläßlich ist. 

(5) Anstelle der Vernichtung nach Absatz 2 Satz 2 
sind die Akten an  das zuständige Archiv abzugeben, 
sofern diesen Unterlagen bleibender Wert im Sinne 
von § 3 des Bundesarchivgesetzes zukommt. 

(6) § 32 Abs. 6 bis 8 gilt entsprechend. 

§ 34 

Errichtungsanordnung 

(1) Das Bundeskriminalamt hat für jede bei ihm zur 
Erfüllung seiner Aufgaben geführte automatisierte 
Datei mit personenbezogenen Daten in einer Errich-
tungsanordnung, die der Zustimmung des Bundes-
ministeriums des Innern bedarf, festzulegen: 

1. Bezeichnung der Datei, 

2. Rechtsgrundlage und Zweck der Datei, 

3. Personenkreis, über den Daten gespeichert wer-
den, 

4. Art der zu speichernden personenbezogenen Da-
ten, 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) Die Vernichtung unterbleibt, wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, daß andernfalls 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
beeinträchtigt würden, oder 

2. die Daten für laufende Forschungsarbeiten benö-
tigt werden. 

3. entfällt 

In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und die 
Unterlagen mit einem entsprechenden Sperrvermerk 
zu versehen. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

§ 34 

Errichtungsanordnung 

(1) unverändert 
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5. Arten der personenbezogenen Daten, die der Er-
schließung der Datei dienen, 

6. Anlieferung oder Eingabe der zu speichernden Da-
ten, 

7. Voraussetzungen, unter denen in der Datei gespei-
cherte personenbezogene Daten an welche Emp-
fänger und in welchem Verfahren übermittelt wer-
den, 

8. Prüffristen und Speicherungsdauer, 

9. Protokollierung. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist vor 
Erlaß einer Errichtungsanordnung anzuhören. 

(2) Bei Dateien des polizeilichen Informationssy-
stems bedarf die Errichtungsanordnung auch der Zu-
stimmung der zuständigen Innenminister und -sena-
toren der Länder. 

(3) Ist im Hinblick auf die Dringlichkeit der Aufga-
benerfüllung eine Mitwirkung der in den Absätzen 1 
und 2 genannten Stellen nicht möglich, so kann das 
Bundeskriminalamt, in den Fä llen des Absatzes 2 im 
Einvernehmen mit den be troffenen Teilnehmern des 
polizeilichen Informationssystems, eine Sofortanord-
nung treffen. Das Bundeskriminalamt unterrichtet 
gleichzeitig unter Vorlage der Sofortanordnung das 
Bundesministerium des Innern. Das Verfahren nach 
den Absätzen 1 und 2 ist unverzüglich nachzuholen. 

(4) In angemessenen Abständen ist die Notwendig-
keit der Weiterführung oder Änderung der Dateien 
zu überprüfen. 

§ 35 
Ergänzende Regelungen 

Erleidet jemand bei der Erfüllung der Aufgaben 
des Bundeskriminalamtes nach den §§ 4 bis 6 einen 
Schaden, so gelten die §§ 51 bis 56 des Bundesgrenz-
schutzgesetzes entsprechend. 

§36 

Erlaß von Verwaltungsvorschriften 

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des 
Bundesrates die zur Durchführung dieses Gesetzes 
erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
erlassen. 

§ 37 
Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes 

Bei der Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 2, 3, 5 
und 6 durch das Bundeskriminalamt finden die §§ 10, 
13, 14 Abs. 1, 2 und 4, § 15 Abs. 1, 2 Satz 2 und 3, 
Abs. 3 bis 6, die §§ 16, 17, 18 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 
sowie § 20 des Bundesdatenschutzgesetzes keine 
Anwendung. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(2) Bei Dateien des polizeilichen Informationssy-
stems bedarf die Errichtungsanordnung auch der Zu-
stimmung der zuständigen Innenministerien und· 
Senatsinnenverwaltungen der Länder. 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

§ 35 
unverändert 

§36 
unverändert 

§ 37 
unverändert 



Drucksache 13/7208 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Entwurf 

§ 38 

Einschränkung von Grundrechten 

Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit 
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Frei-
heit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundge-
setzes) und der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1 des 
Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Geset-
zes eingeschränkt. Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird durch die §§ 16, 21 und 26 eingeschränkt. 

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes 

über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

In § 74 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen vom 23. Dezember 1982 
(BGBl. I S. 2071) in der Fassung vom 27. Juni 1994 
(BGBl. I S. 1537) wird nach Absatz 2 folgender Ab-
satz angefügt: 

„ (3) Die Befugnisse des Bundeskriminalamtes zur 
Datenübermittlung, Ausschreibung und Identitäts-
feststellung auf ausländisches Ersuchen richten sich 
nach § 14 Abs. 1 Nr. 2, § 15 Abs. 1 bis 3 des Bundes-
kriminalamtgesetzes. " 

Artikel 3 
Änderung 

des Bundesgrenzschutzgesetzes 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bundesgrenzschutzge-
setzes vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2978) wird 
wie folgt gefaßt: 

„3. das Bundeskriminalamt bei der Wahrnehmung 
seiner Schutzaufgabe nach § 5 des Bundeskrimi-
nalamtgesetzes. " 

Artikel 4 
Änderung 

des Sorgerechtsübereinkommens

-

Ausführungsgesetzes 

In § 3 Abs. 1 des Sorgerechtsübereinkommens-
Ausführungsgesetzes (Artikel 1 des Gesetzes vom 
5. April 1990, BGBl. I S. 701) wird nach Satz 1 folgen-
der Satz eingefügt: 

„Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 kann die 
zentrale Behörde auch die Ausschreibung zur Auf-
enthaltsermittlung durch das Bundeskriminalamt 
veranlassen. " 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§ 38 

Einschränkung von Grundrechten 

Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit 
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Frei-
heit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grund-
gesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1 des 
Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach 
Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt. 

Artikel 2 
unverändert 

Artikel 3 
Änderung 

des Bundesgrenzschutzgesetzes 

Das Bundesgrenzschutzgesetz vom 19. Oktober 
1994 (BGBl. I S. 2978, 2979) wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. das Bundeskriminalamt bei der Wahrnehmung 
seiner Schutzaufgaben nach § 5 des Bundeskri-
minalamtgesetzes. " 

2. In § 62 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 19" durch 
die Angabe „§ 19b" ersetzt. 

Artikel 4 
unverändert 
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Entwurf 

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am . . . (einsetzen: Datum des 
ersten Tages des auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats) in Kraft. Gleichzeitig tritt das Ge-
setz über die Errichtung eines Bundeskriminalpoli-
zeiamtes (Bundeskriminalamtes) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. Juni 1973 (BGBl. I 
S. 704), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2978), außer 
Kraft. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Artikel 5 
Änderung des Bundesbeamtengesetzes 

§ 36 Abs. 1 Nr. 7 des Bundesbeamtengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 
1985 (BGBl. I S. 479), zuletzt geändert durch . . . , 
wird wie folgt gefaßt: 

„7. den Präsidenten des Bundeskriminalamtes,". 

Artikel 6 
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Die Anlage I (Bundesbesoldungsordnung A und B) 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Februar 1996 (BGBl. I 
S. 262), zuletzt geändert durch . . . , wird wie folgt 
geändert: 

In der Besoldungsgruppe B 4 wird bei der Amtsbe-
zeichnung „Erster Direktor beim Bundeskriminal-
amt" der Funktionszusatz „- als Leiter der beiden 
Hauptabteilungen -" durch den Funktionszusatz 
„- als Leiter einer Hauptabteilung -" ersetzt. 

Artikel 7 
unverändert 
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Bericht der Abgeordneten Dietmar Schlee, Günter Graf (Friesoythe), 
Manfred Such, Dr. Max Stadler und Ulla Jelpke 

I. Zum Ablauf der Beratungen 

1. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung wurde in 
der 61. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
12. Oktober 1995 an den Innenausschuß zur feder-
führenden Beratung und an den Rechtsausschuß 
zur Mitberatung überwiesen. 

2. Der Innenausschuß hat in seiner 47. Sitzung am 
4. Dezember 1996 eine nicht-öffentliche Anhörung 
zu dem Gesetzentwurf durchgeführt. Auf das Pro-
tokoll der Anhörung wird Bezug genommen. 

3. Der mitberatende Rechtsausschuß hat in seiner 
Sitzung am 12. März 1997 mehrheitlich mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen bei einer Ge-
genstimme aus der Fraktion der SPD sowie gegen 
die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und der Gruppe der PDS bei Enthaltung der 
übrigen Mitglieder der Fraktion der SPD empfoh-
len, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. 

4. Der Innenauschuß hat den Gesetzentwurf in sei-
nen Sitzungen am 13. November 1996 anberaten 
und den Beschluß zur Durchführung der Anhö-
rung gefaßt. In seiner Sitzung am 12. März 1997 
hat er den Gesetzentwurf abschließend beraten 
und ihm in der Fassung der Änderungsanträge der 
Koalitionsfraktionen vom 29. Januar 1997, wie aus 
der Beschlußempfehlung ersichtlich, mit den Stim-
men der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/· 
DIE GRÜNEN und der Gruppe der PDS zuge-
stimmt. 

II. Zur Begründung 

1. Allgemeines 

Der Ausschuß hat dem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung in der Form der Änderungsanträge der Ko-
alitionsfraktionen vom 29. Januar 1997 zugestimmt. 
Der Ausschuß hat begrüßt, daß diese Novellierung, 
die aus Gründen des Datenschutzes erforderlich war, 
weil die Vorgaben des Volkszählungsurteils des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Jahre 1983 auch in 
diesem Gesetz umgesetzt werden mußten, nach lan-
ger Anlaufzeit abgeschlossen werden konnte. Damit 
wird dem Bundeskriminalamt eine tragfähige, 
rechtsstaatlich einwandfreie und handhabbare Basis 
für seine Arbeit gegeben. Der Gesetzentwurf sichert 
zugleich eine polizeifachlich vernünftige Regelung 
für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern. 
Schließlich wird mit dem Gesetzentwurf auf die Her-
ausforderungen reagie rt , die Europa an die deutsche 
Polizei stellt. 

Der Ausschuß hat in Kauf genommen, daß die Vor

-

schriften vielfach kompliziert und umständlich for

-

muliert sind. Das hat seinen Grund in den Interessen

-

gegensätzen, wie z. B. zwischen Bund und Ländern. 
Der Gesetzentwurf versucht, beiden Interessen ge-
recht zu werden. Seitens der Fraktion der F.D.P. ist 
insoweit auch auf Meinungsunterschiede innerhalb 
der Koalition, z. B. beim Datenschutz, insbesondere 
bei Benachrichtigungs-, Löschungs- und Sperrungs-
vorschriften hingewiesen worden, die ausgeräumt 
werden mußten. 

Seitens der Fraktion der SPD, die dem Gesetzentwurf 
nicht, zuletzt im Hinblick auf den Zeitdruck, unter 
dem die Datenschutzregelungen standen, zuge-
stimmt hat, wird gleichwohl moniert, daß die be-
schlossenen Regelungen nicht ausreichend für die 
Herausforderungen der heutigen Zeit sind. Sie kriti-
siert, daß das Bundeskriminalamt und die Länder-
polizeien nur aufgrund von Kann-Vorschriften und· 
nicht, was sie für richtig gehalten hat, aufgrund von 
Muß-Vorschriften tätig werden können. Über die 
noch vorhandenen Mängel muß nach ihrer Überzeu-
gung in intensiven Gesprächen mit den Ländern wei-
ter nach Lösungen gesucht und das Gesetz dann ggf. 
entsprechend novelliert werden. Die Fraktion der 
SPD hat es schließlich als wichtig angesehen, daß es 
in der Bundesrepublik Deutschland nur einen zentra-
len Ansprechpartner im Hinblick auf die Zusammen-
arbeit in Europa geben soll. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat den 
Gesetzentwurf aus grundsätzlichen Erwägungen ab

-

gelehnt. Dazu hat sie auf die Entwicklung der letzten 
Jahre hingewiesen, die aus ihrer Sicht unter Aufwei-
chung des Trennungsgebotes den Diensten immer 
mehr polizeiliche Befugnisse übertragen hat. Konkret 
hat sie kritisch angemerkt, daß der Gesetzentwurf 
dem Bundeskriminalamt immer mehr geheimdienst-
liche Befugnisse zubilligt. Beispielhaft hat sie vor al-
lem auf § 16 des Gesetzentwurfs hingewiesen, wo 
verdeckter Ermittler jeder Bedienstete, also jeder-
mann sein kann, was den Einsatz geheimdienstlicher 
Mittel bei der Wahrnehmung polizeilicher Befugnisse 
bedeute. Nach § 16 könnten auch Daten als Ermitt

-

lungsansätze frei verwendet werden, die bei der 
Überwachung der verdeckten Ermittler, die seitens 
des Bundeskriminalamtes zu deren Schutz durchge-
führt wird, bei deren Einsatz, darüber hinaus aber 
auch in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang 
damit, d. h. auch vorher und hinterher, anfallen. Sie 
hat beklagt, daß der Gesetzentwurf insoweit nicht 
den Anregungen des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz gefolgt ist. Weiter werden die §§ 23, 7 
und 8 als Gründe für die Ablehnung des Gesetzent-
wurfs genannt. 

Seitens der Gruppe der PDS werden die von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geäußerten 
Kritikpunkte geteilt. Sie hat bedauert, daß es ihrer 
Gruppe nicht möglich gewesen ist, für die nicht-öf- 
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fentliche Anhörung des Innenausschusses einen ei-
genen Sachverständigen zu benennen. 

In den Ausschußberatungen zur Auswertung der  An

-

hörung  vom 4. Dezember 1996 wurde geprüft, wie 
den in § 7 Abs. 2 BKAG-E enthaltenen Rückkopp-
lungspflichten des Bundeskriminalamtes in der Pra-
xis Rechnung getragen werden soll. Es wurde verein-
bart, den in § 7 Abs. 2 Satz 2 enthaltenen Teilsatz 
„wenn die Polizeien des Bundes und der Länder über 
die erforderlichen Daten nicht verfügen" unverände rt 

 zu lassen. Es bestand Einigkeit, daß damit dem Bun-
deskriminalamt keine Pflicht auferlegt wird, vor jeder 
Datenerhebung bei den zuvor genannten anderen 
Stellen erst eine Rundabfrage bei sämtlichen Polizei-
en des Bundes und der Länder durchführen zu müs-
sen; dies würde einen unnötigen zeitlichen und büro-
kratischen Aufwand erfordern. Vielmehr wird das 
Bundeskriminalamt nur dann auf die Datenbeschaf-
fung bei den inländischen Polizeien verwiesen, wenn 
es Anhaltspunkte dafür hat, daß die von ihm benötig

-

ten Daten dort  bereits vorhanden sind. Dies ist bei-
spielsweise dann der Fa ll, wenn sich aus den Infor-
mationsbeständen des Bundeskriminalamtes Hin-
weise für das Vorhandensein der benötigten Daten 
bei einem bestimmten Landeskriminalamt ergeben. 

2. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zur Inhaltsübersicht Artikel 5 (neu), Änderung des 
Bundesbeamtengesetzes: 

dazu unten zu Artikel 5 (neu), Änderung des Bundes-
beamtengesetzes (S. 43). 

Zur Inhaltsübersicht Artikel 6 (neu), Änderung des 
Bundesbesoldungsgesetzes: 

Die Änderung ist durch die Neuorganisation des 
BKA im Jahre 1994 bedingt, siehe unten zu Artikel 6 
(neu), Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 
(S. 43). 

Zur Inhaltsübersicht Artikel 7, Inkrafttreten, Außer-
krafttreten: 

Das Außerkrafttreten ist wegen seiner Erwähnung in 
der Überschrift im Gesetzestext auch in die Inhalts-
übersicht aufzunehmen. 

Zu Artikel 1 § 1 Abs. 3, Verhältnis zur Gefahrenab-
wehr: 

Übernahme des Vorschlags des Bundesrates, die 
grundsätzliche Zuständigkeit der Länder für die a ll

-gemeine Gefahrenabwehr klarer herauszustellen 
(vgl. Nummer 3 der Stellungnahme des Bundesrates 
und der Gegenäußerung der Bundesregierung). 

Zu Artikel 1 § 2 Abs. 4, zentrale Einrichtungen und· 
Sammlungen: 

Übernahme des Vorschlags des Bundesrates (vgl. 
Nummer 6 der Stellungnahme des Bundesrates und· 
der Gegenäußerung der Bundesregierung). 

Zu Artikel 1 § 2 Abs. 5 (neu), Datenverarbeitung: 

Übernahme des Vorschlags des Bundesrates (vgl. 
Nummer 7 der Stellungnahme des Bundesrates und· 
der Gegenäußerung der Bundesregierung), diese 
Regelung einzufügen. 

Zu Artikel 1 § 3 Abs. 2 und 3, internationaler Dienst-
verkehr: 

a) Hinsichtlich der Änderung von Absatz 2 Satz 2 
siehe Nummer 9 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd 
der Stellungnahme des Bundesrates und der Ge-
genäußerung der Bundesregierung. Bei der Ände-
rung von Absatz 2 Satz 1 handelt es sich um keine 
inhaltliche Änderung. Es soll lediglich klargestellt 
werden, daß nicht jeder inte rnationale Dienstver-
kehr dem BKA vorbehalten ist. Durch die Ände-
rung von Absatz 2 Satz 1 wird dem Bundesrat ent-
gegengekommen, der die Streichung des Begriffs 
„Verhütung" vorgeschlagen hatte. Siehe insoweit 
Nummer 9 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa der 
Stellungnahme des Bundesrates. Eine Streichung 
des Begriffs „Verhütung" konnte, wie sich aus der 
Gegenäußerung der Bundesregierung ergibt, 
nicht in Frage kommen. Im übrigen wird den 
Belangen der Länder durch die klarstellende 
Regelung in § 1 Abs. 3 Rechnung getragen. 

b) Die Verwendung des Wortes „oder" stellt klar, 
daß die Voraussetzungen nicht kumulativ vorlie-
gen müssen; eine inhaltliche Änderung ist damit 
nicht verbunden. 

c) Die Änderungen von Absatz 3 gehen darauf ein, 
daß der Bundesrat gefordert ha tte, den Ländern 
bei Gefahr im Verzug den unbeschränkten Dienst-
verkehr mit dem Ausland zu ermöglichen. Siehe 
insoweit Nummer 9 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb der Stellungnahme des Bundesrates. 
Dies ist aus den in der Gegenäußerung der Bun-
desregierung genannten Gründen nicht möglich. 
Durch die Erweiterung des Kreises der Staaten, 
mit denen die Länder bei Gefahr im Verzug direk-
ten Dienstverkehr führen können, um die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und die Er-
möglichung des direkten Dienstverkehrs bei sog. 
regionalen Schwerpunktmaßnahmen (z. B. zeit-
lich und räumlich begrenzte Zusammenarbeit des 
Polizeipräsidiums München mit dem Polizeipräsi-
dium Budapest zur Zerschlagung einer Bande, die 
in München gestohlene Luxusautos zunächst 
nach Budapest und von do rt  weiter verschiebt) 
im Einvernehmen mit dem BKA - das BKA muß 
also dem Dienstverkehr als solchem und nicht je-
der einzelnen Datenübermittlung zustimmen - 
wird dem Petitum des Bundesrates zwar nicht voll 
entsprochen, jedoch erheblich entgegengekom-
men. 

Zu Artikel 1 § 4 Abs. 1 Satz 2, anderweitige Beauftra-
gung durch die Staatsanwaltschaft: 

Übernahme der Forderung des Bundesrates (vgl. 
Nummer 10 der Stellungnahme des Bundesrates und 
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der Gegenäußerung der Bundesregierung), die Re-
gelung in Abweichung zum bisherigen Recht auch 
auf Nummer 2 auszudehnen. 

Zu Artikel 1 § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Beauftragung 
durch den Bundesminister des Innern: 

Die Änderung geht darauf ein, daß der Bundesrat in 
Nummer 12 seiner Stellungnahme die Streichung 
von § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 vorgeschlagen hatte. Da 
von der Anordnungsbefugnis in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 
in der Vergangenheit zwar nur sehr zurückhaltend 
Gebrauch gemacht worden ist, gleichwohl jedoch 
keine Veranlassung besteht, diese zu streichen, soll 
die Anordnungsbefugnis ausschließlich dem Bundes-
minister des Innern persönlich bzw. seinem Stellver-
treter zukommen. 

Zu Artikel 1 § 7 Abs. 2, Datenerhebung der Zentral-
stelle: 

a) Die Einfügung „oder sonst zu Zwecken der Aus-
wertung" soll eine ausreichende Informationsver-
sorgung z. B. bei eigeninitiierten Auswertungs-
projekten des BKA ermöglichen. 

b) Im übrigen redaktionelle Änderung (zum Wort  
„oder" in Satz 2 s. o. zu Artikel 1 § 3 Abs. 2 und 3, 
internationaler Dienstverkehr, unter Buchstabe b 
[S. 39]). 

Zu Artikel 1 § 7 Abs. 3, personengebundene Hin-
weise: 

Übernahme der Forderung des Bundesrates (vgl. 
Nummer 15 der Stellungnahme des Bundesrates und· 
der Gegenäußerung der Bundesregierung), die zu-
lässigen personengebundenen Hinweise zu erwei-
tern. Die Formulierung ist leicht redaktionell über-
arbeitet worden. 

Zu Artikel 1 § 8 Abs. 2, Speicherung weiterer Daten 
in den Dateien der Zentralstelle: 

Der Begriff „Persönlichkeit des Betroffenen" bedeu-
tet nicht, daß allumfassend personenbezogene Daten 
etwa im Sinne von Persönlichkeitsprofilen gespei-
chert werden sollen. Vielmehr ist Sinn der Vorschrift, 
Kriterien für die erforderliche Prognose im Hinblick 
auf künftige Strafverfahren aufzustellen: Während 
der Ausdruck „Art  oder Ausführung der Tat" auf 
objektive Kriterien abstellt und dabei auf den ab-
geschlossenen Lebenssachverhalt der Anlaßtat bezo-
gen ist, ergänzt der Begriff „Persönlichkeit des Be-
troffenen" die notwendige subjektive Komponente. 
„Persönlichkeit" meint die innere Bereitschaft des 
Betroffenen, Straftaten zu begehen. Auf diese Bereit-
schaft ist nach den Grundsätzen der Prognosemetho-
dik aufgrund von äußeren Hilfstatsachen zu schlie-
ßen; diese umfassen insbesondere Vortaten und alle 
Lebensverhältnisse des Betroffenen (soziale Bezie-
hungen, Arbeits-/Wohnverhältnisse u. ä.), die die Be-
sorgnis begründen, daß auch künftig Strafverfahren 
gegen ihn zu führen sind. 

Zu Artikel 1 § 8 Abs. 4 Satz 3 und 4 (neu), Einwilli-
gung zur Datenspeicherung bei bestimmten Perso-
nengruppen: 

Der Forderung des Bundesrates (Nummer 16 der 
Stellungnahme des Bundesrates), auf die Einwilli-
gung zu verzichten, konnte nicht Rechnung getragen 
werden: Der Kreis der Personen, deren Einwilligung 
für eine Speicherung erforderlich ist, wird um „Hin-
weisgeber und sonstige Auskunftspersonen" erwei-
tert. Dafür ist nach dem neuen Satz 4 die Einwilli-
gung nicht erforderlich, wenn das Bekanntwerden 
der Speicherungsabsicht den mit der Speicherung 
verfolgten Zweck gefährden würde. Zu denken ist 
hier insbesondere an die Fälle, in denen ein Hinweis-
geber im „Milieu" einem Verdeckten Ermittler einen 
Tip gibt. Die Offenbarung der Absicht, in diesem Zu-
sammenhang Daten des Hinweisgebers zu spei-
chern, würde die Tarnung des Verdeckten Ermittlers 
zunichte machen. 

Zu Artikel 1 § 8 Abs. 5, künftige Straftäter: 

Die Einfügung „bestimmte" [Tatsachen] soll verdeut-
lichen, daß die Prognose fundie rt  sein muß; eine in-
haltliche Änderung ist damit nicht gewollt. 

Die Änderung („werden" statt „wollen") stellt eine 
sprachliche Verbesserung dar. 

Zu Artikel 1 § 10 Abs. 2 Nr. 2, 3 und letzter Halbsatz 
(neu), Datenübermittlung im innerstaatlichen Be-
reich: 

In modifizierter Form Übernahme der Forderung des 
Bundesrates (die Nummern 18 und 19 der Stellung-
nahme des Bundesrates), die zulässigen Zwecke zu 
präzisieren. 

Zu Artikel 1 § 10 Abs. 3, Nutzung der Aufzeichnun-
gen zur Übermittlung in besonderen Fällen: 

Siehe Nummer 20 der Stellungnahme des Bundes-
rates und der Gegenäußerung der Bundesregierung. 
Wegen der Vergleichbarkeit mit § 11 Abs. 6 soll die 
Nutzung der Protokolldaten auch zur „Verhinde-
rung" von schwerwiegenden Straftaten gegen Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person zugelassen werden. 

Die Präzisierung auf ein bereits eingeleitetes Daten-
schutzkontrollverfahren dient der Parallelisierung 
mit den vergleichbaren Regelungen in § 9 Abs. 2 
Satz 3 und § 13 Abs. 2 Satz 2 AZRG; sie führt ledig-
lich zu einer Klarstellung des Gemeinten. 

Zu Artikel 1 § 10 Abs. 7, On-line-Abrufberechtigung: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Verbesserung. 
Die im Regierungsentwurf an  verschiedenen Stel

-

len verwandte Formulierung „Innenministerien und· 
-senatoren der Länder" erschien in sich sprachlich 
unstimmig, weil die geschlechtsneutrale Bezeich-
nung „Ministerium" mit „Senator" kombiniert wird. 

Die neu gewählte Formulierung ist mit den Ländern 
abgestimmt worden, die dabei besonderen Wert dar-
auf gelegt haben, zum Ausdruck zu bringen, daß es 
sich gerade bei den Bestimmungen zu den Dateien 
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um die Innenressorts handelt, nicht aber um die 
Justizressorts. 

Zu Artikel 1 § 10 Abs. 8, Verantwortungsverteilung 
bei Datenübermittlungen: 

Übernahme des Vorschlags des Bundesrates (vgl. 
Nummer 21 der Stellungnahme des Bundesrates und· 
der Gegenäußerung der Bundesregierung). 

Zu Artikel 1 § 11 Abs. 1, polizeiliches Informations-
system: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Verbesserung. 
Zur Begründung vgl. oben zu Artikel 1 § 10 Abs. 7, 
On-line-Abrufberechtigung. 

Zu Artikel 1 § 11 Abs. 2, Teilnahme am polizeilichen 
Informationssystem: 

Aufgreifen des Petitums des Bundesrates (Num-
mer 23), den Satz zu streichen. 

Zu Artikel 1 § 11 Abs. 5, Voraussetzungen für ein 
externes On-line-Abrufverfahren: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Verbesserung. 
Zur Begründung vgl. oben zu Artikel 1 § 10 Abs. 7, 
On-line-Abrufberechtigung (S. 40f.). 

Zu Artikel 1 § 11 Abs. 6, Protokollierungsregelung: 

Auf Vorschlag des Bundesrates (vgl. Nummer 25 der 
Stellungnahme des Bundesrates und der Gegen-
äußerung der Bundesregierung) wird die Aufbewah-
rungsdauer auf zwölf Monate verlängert. 

Zu Artikel 1 § 12 Abs. 3, Datenschutzkontrolle: 

Übernahme des Vorschlags des Bundesrates (vgl. 
Nummer 26 der Stellungnahme des Bundesrates und· 
der Gegenäußerung der Bundesregierung), die  Rolle 

 der Landesbeauftragten für den Datenschutz stärker 
hervorzuheben. 

Zu Artikel 1 § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, 
Datenübermittlung ins Ausland: 

Siehe zur Verwendung des Begriffs „oder" oben zu 
Artikel 1 § 3 Abs. 2 und 3, internationaler Dienstver-
kehr, unter Buchstabe b (S. 39). 

Zu Artikel 1 § 14 Abs. 3 Satz 1, Einrichtung eines 
On-line-Abrufverfahrens ins Ausland: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Verbesserung. 
Zur Begründung vgl. oben Nummer 16. 

Zu Artikel 1 § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, Einrichtung 
eines On-line-Abrufverfahrens ins Ausland: 

Modifizierte Berücksichtigung der Anregung des 
Bundesrates (Nummer 31). 

Zu Artikel 1 § 14 Abs. 7, Verantwortungsverteilung 
bei Datenübermittlungen ins Ausland: 

Modifiziertes Aufgreifen der Anregung des Bundes-
rates (Nummer 32). Wie aus der Begründung der 
Gegenäußerung der Bundesregierung ersichtlich, 
muß es heißen (Drucksache 13/1550, S. 57, linke 
Spalte): § 10 Abs. 4 Satz 2. 

Zu Artikel 1 § 15 Abs. 2, einschränkende Zulässig-
keitsvoraussetzung bei Ausschreibungen im interna-
tionalen Bereich: 

Dem Petitum des Bundesrates in Nummer 33 seiner 
Stellungnahme wird entgegengekommen. Es h andelt 
sich um eine redaktionelle Verbesserung. 

Zu Artikel 1 § 15 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 2 und 
Abs. 5 und 6 (neu), Richtervorbehalte: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die 
Richtervorbehalte sind in den Absätzen 3 und 4 ge-
strichen und zum besseren Verständnis in die neuen 
Absätze 5 und 6 aufgegliedert worden. 

Zu Artikel 1 § 15 Abs. 6 (neu), noch Richtervorbe-
halte: 

Siehe vorstehende Ausführung zu Artikel 1 § 15 
Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 und 6 (neu), 
Richtervorbehalte (S. 41). 

Die geänderte Zählung der folgenden Absätze ist 
eine Folgeänderung. 

Zu Artikel 1 § 15 Abs. 8 Satz 2 (neu), Speicherung 
von Warnmeldungen: 

Es handelt sich urn eine Folgeänderung. 

Zu Artikel 1 § 15 Abs. 8 Satz 3 (neu), noch Speiche-
rung von Warnmeldungen: 

Es handelt sich um  eine redaktionelle Verbesserung. 
Zur Begründung vgl. oben zu Artikel 1 § 10 Abs. 7, 
On-line-Abrufberechtigung (S. 40f.). 

Zu Artikel 1 § 16, Einsatz technischer Mittel zur 
Eigensicherung: 

a) Die Regelung entspricht in ihren Absätzen 1 bis 4 
dem Kabinettbeschluß vom 19. Juni 1996. Die For-
mulierung wurde gegenüber dem Eckpunktepa-
pier in Absatz 3 Satz 2 rechtsförmlich redigiert, 
was die örtliche Zuständigkeit für die retrospek-
tive Rechtmäßigkeitskontrolle anbelangt; dies be-
wirkt eine Klarstellung des Gemeinten. 

b) In Absatz 1 und - als Folgeänderung - in den 
Absätzen 3 und 5 wird statt des Wortes „Beamten" 
das Wort  „Bediensteten" gesetzt. Damit soll - ei-
nem polizeilichen Bedürfnis gemäß - zum Aus-
druck gebracht werden, daß nicht auf die Beam-
teneigenschaft im statusrechtlichen Sinne abge-
stellt wird, sondern auch für andere vom BKA ein-
gesetzte Personen ohne Beamteneigenschaft (wie 
dies bei verdeckten Ermittlungen nicht selten der 
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Fall  ist) die Eigensicherung zugelassen werden 
kann. 

In Absatz 1 wird nicht nur auf das Beisein des Be-
diensteten abgestellt, sondern es soll darüber hin-
aus ermöglicht werden, im unmittelbaren Vorlauf 
des Eintritts des Bediensteten in die Gefahren-
situation die Lage abzuchecken. Damit soll ver-
mieden werden, daß der Bedienstete in eine Falle 
läuft; keineswegs ist gemeint, im Vorfeld des Ge-
samteinsatzes im polizeistrategischen Sinne z. B. 
das Scharfmachen bereits installierter Überwa-
chungsmittel zuzulassen. 

c) Auf Anregung des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz wurde darüber hinaus ein Absatz 5 
eingestellt, der die Benachrichtigung regelt. Er 
lehnt sich in seiner Formulierung an § 101 Abs. 1 
StPO an . Auch die meisten Polizeigesetze der Län-
der sehen für die durch sie geregelten präventiven 
Wohnraumüberwachungsmaßnahmen derartige 
Benachrichtigungspflichten vor. 

Zu Artikel 1 § 17 Abs. 1, Entsendung von BKA-Be-
diensteten zu den Ländern: 

Übernahme des Vorschlags des Bundesrates 
(Nummer 36), den Begriff „polizeilich" zu streichen. 

Keine Übernahme des Vorschlags in Nummer 37, das 
im geltenden Recht vorhandene Entsenderecht des 
BKA zu relativieren. 

Zu Artikel 1 § 19 Abs. 1, Eingrenzung der Hilfsbeam-
teneigenschaft: 

Die Änderung ist das Ergebnis der Prüfung der Fra-
ge, wie der Kreis der Hilfsbeamten der Staatsanwalt-
schaft eingeschränkt werden kann. Der Bundesrat 
hatte die Bundesregierung in Nummer 39 seiner Stel-
lungnahme um diese Prüfung gebeten. 

Zu Artikel 1 § 23 Abs. 1, besondere Mittel zur Daten-
erhebung im Rahmen des Personenschutzes: 

Bei der Streichung der Worte „unter Beachtung des 
§ 38 Satz 2" handelt es sich um eine redaktionelle 
Angleichung. Wegen der Ergänzung von Absatz 2 
Nr. 2 (vgl. folgende Ausführungen zu Artikel 1 § 23 
Abs. 2 Nr. 2, noch besondere Mittel zur Datenerhe-
bung im Rahmen des Personenschutzes [S. 42]) kann 
die Verweisung in Absatz 1 auf § 38 Satz 2 entfallen. 

Die Ergänzung von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 um das Wo rt 
 „oder" ist durch die Streichung von Absatz 1 Satz 1 

Nr. 3 bedingt. Der Bundesrat hatte die Bundesregie-
rung in Nummer 41 seiner Stellungnahme gebeten 
zu prüfen, ob Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 entfallen kann. 
Die Prüfung durch die Bundesregierung hat ergeben, 
daß dies der Fall  ist. 

Zu Artikel 1 § 23 Abs. 2 Nr. 2, noch besondere Mittel 
zur Datenerhebung im Rahmen des Personen-
schutzes: 

Übernahme des Vorschlags des Bundesrates 
(Nummer 42), die Wörter „außerhalb der Wohnung" 

einzufügen, nach Prüfung durch die Bundesregie-
rung (vgl. Nummer 42 der Gegenäußerung der Bun-
desregierung). 

Zu Artikel 1 § 26 Abs. 1 Satz 2, Befugnisse im Zeu-
genschutz: 

Modifizierte Berücksichtigung der Stellungnahme 
des Bundesrates (Nummer 45), ggf. Einvernehmen 
mit der Strafvollstreckungsbehörde/Justizvollzugs-
behörde herzustellen. 

Zu Artikel 1 § 26 Abs. 1 Satz 3, noch Befugnisse im 
Zeugenschutz: 

Übernahme der redaktionellen Anregung des Bun-
desrates, die Verweisungsregelung in der Vorschrift 
zu überarbeiten (vgl. Nummer 46 der Stellungnahme 
des Bundesrates und der Gegenäußerung der Bun-
desregierung). 

Zu Artikel 1 § 27 Satz 2 (neu), Übermittlungsverbote: 

Redaktionell modifiziertes Aufgreifen der Anregung 
des Bundesrates (Nummer 48), die Staatsanwalt-
schaften zu privilegieren. 

Zu Artikel 1 § 29 Abs. 1, wissenschaftliche For-
schung: 

Modifizierte Berücksichtigung der Anregung des 
Bundesrates (Nummer 49), eine zusätzliche Inter-
essenabwägungsklausel aufzunehmen. 

Zu Artikel 1 § 29 Abs. 5, noch wissenschaftliche For-
schung: 

Berichtigung eines Verweisungsversehens; keine 
inhaltliche Änderung. 

Zu Artikel 1 § 29 Abs. 8, noch wissenschaftliche For-
schung: 

Wie bei dem vorstehenden Punkt Berichtigung eines 
Verweisungsversehens. Übernahme des Vorschlags 
des Bundesrates (vgl. Nummer 50 der Stellungnahme 
des Bundesrates und der Gegenäußerung der Bun-
desregierung), die zusätzliche Zustimmung des BKA 
vorzusehen. 

Zu Artikel 1 § 32 Abs. 2 Satz 2 bis 4, Datensperrung: 

Modifizierte Übernahme der Anregung des Bundes-
rates (Nummer 51), die Nutzung gesperrter Daten 
weiter zu fassen. 

Zu Artikel 1 § 32 Abs. 3, Fristen: 

Es handelt sich um das rechtsförmlich präzise Zitat in 
der Verweisungsregelung. 
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Zu Artikel 1 § 32 Abs. 4 Satz 2, Aussonderungsprüf-
fristen: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, 
die durch die Änderung von § 8 Abs. 4 Satz 3 (vgl. 
oben zu Artikel 1 § 8 Abs. 4 Satz 3 und 4 [neu}, Ein-
willigung zur Datenspeicherung bei bestimmten Per-
sonen [S. 40]) bedingt ist. 

Zu Artikel 1 § 32 Abs. 5 Satz 2, Fristberechnung: 

Modifizierte Übernahme des Vorschlags des Bundes-
rates (Nummer 52), die für Zwecke der Vorgangsver-
arbeitung aufbewahrten Daten auch zur Behebung 
einer bestehenden Beweisnot zu verwenden. 

Zu Artikel 1 § 32 Abs. 8, Nachberichtspflicht der 
anliefernden Stelle: 

Modifizierte Übernahme der Stellungnahme des 
Bundesrates (Nummer 53). 

Zu Artikel 1 § 33 Abs. 3, Aktenvernichtung: 

Der Wegfall der Nummer 3 entspricht der Stellung-
nahme des Bundesrates (Nummer 56); redaktionelle 
Anpassung bei Nummer 1. 

Zu Artikel 1 § 34 Abs. 2, Errichtungsanordnung: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Verbesserung. 
Zur Begründung vgl. oben zu Artikel 1 § 10 Abs. 7, 
On-line-Abrufberechtigung (S. 40f.). 

Zu Artikel 1 § 38, Zittergebot: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, 
die durch die Ergänzung von § 23 Abs. 2 Nr. 2 (vgl. 
oben zu Artikel 1 § 23 Abs. 2 Nr. 2, noch besondere 
Mittel zur Datenerhebung im Rahmen des Personen-
schutzes [S. 42]) bedingt ist. 

Zu Artikel 3, Änderung des Bundesgrenzschutzge-
setzes: 

Redaktionelle Verbesserung des Fundstellenzitats im 
Bundesgesetzblatt im Eingangssatz. 

a) Zu Nummer 1: 

Verwendung des Plurals. 

b) Zu Nummer 2: 

Berichtigung eines redaktionellen Versehens im 
BGSG. 

Zu Artikel 5 (neu), Änderung des Bundesbeamten-
gesetzes: 

Das Amt des Präsidenten des Bundeskriminalamtes 
gehört zu den Ämtern, bei denen es im besonderen 
Maße darauf ankommt, daß sich die Amtsinhaber im 
Interesse einer optimalen Durchführung ihrer Auf-
gaben jederzeit in voller Übereinstimmung mit den 
grundsätzlichen politischen Zielen und Auffassun-
gen der Bundesregierung befinden. Es muß daher 
zur Gewährleistung der inneren Sicherheit möglich 
sein, dieses Amt, wenn es nötig ist, ohne Zeitverlust 
neu zu besetzen. 

Zu Artikel 6 (neu), Änderung des Bundesbesol-
dungsgesetzes: 

Im BKA wurden im Juni 1994 im Rahmen einer Neu-
organisation zusätzlich zur bisherigen Hauptabtei-
lung Meckenheim zwei weitere Hauptabteilungslei-
terfunktionen eingerichtet. Die vorgenannten Funk-
tionen wurden noch im Juni 1994 drei Abteilungs-
leitern des BKA übertragen. 

Im Haushalt 1995 wurden zusätzlich zwei Planstel-
len für Hauptabteilungsleiter (Besoldungsgruppe B 4 
BBesO) kostenneutral eingestellt. Entsprechend 
einem Haushaltsvermerk dürfen diese Planstellen 
aber bis zur Änderung des Bundesbesoldungsgeset-
zes nur mit Beamten der Besoldungsgruppe B 2 be-
setzt werden. Von der Aufgabenstellung her heben 
sich die drei derzeitigen Hauptabteilungsleiter aus 
dem Kreis der gleichbesoldeten Abteilungsleiter weit 
hervor. Es ist unerläßlich, die Hauptabteilungsleiter, 
die sich schon zwei Jahre in ihrer neuen Funktion be

-

währt haben, durch Übertragung eines entsprechen-
den Amtes mit der notwendigen Amtsautorität aus-
zustatten. 
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